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SoVD wertet Ergebnisse der Regelsatzberechnung als „sozialpolitischen Offenbarungseid“

Weder bedarfsgerecht noch nachvollziehbar: Die erneute Ermittlung der Regelsätze lässt viele Fragen offen.

Nach monatelangen ergebnis-
losen Verhandlungen haben Re-
gierung und Opposition am 21. 
Februar eine Einigung in Sachen 
Hartz-IV-Regelsatz erzielt. Dem-
nach steigen die Bezüge für der-
zeit etwa 4,7 Millionen erwachsene 
Hartz-IV-Bezieher rückwirkend ab 
Jahresanfang 2011 um fünf auf 364 
Euro im Monat. Zum Jahresanfang 
2012 wird es drei weitere Euro mehr 
geben. Zudem soll die Pauschale, 
die ehrenamtlich tätige Leistungs-
empfänger in Vereinen erhalten, 
künftig bis zu einer Höhe von 175 
Euro monatlich nicht mehr vom 
Regelsatz abgezogen werden. Auch 
in Bezug auf die beiden anderen 
Verhandlungsthemen Mindestlohn 
und Bildungspaket kam man nach 
endlosen Debatten, die in der Öf-
fentlichkeit stark kritisiert wurden, 
jetzt zu Kompromisslösungen. 

So wird es für 1,2 Millionen wei-
tere Arbeitnehmer in der Zeitar-
beitsbranche und im Bewachungs-
gewerbe einen Mindestlohn geben. 
Auf der Grundlage der tariflich ver-
einbarten Mindestlöhne soll hierbei 
für die fast eine Million Beschäftig-
ten in der Zeitarbeit eine Lohnun-
tergrenze festgelegt werden, die ab 
1. Mai greifen soll. Mindestlöhne für 
das Bewachungsgewerbe werden im 
Entsendegesetz verankert.

Das kontrovers diskutierte Bil-
dungspaket von Arbeitsministerin 
Ursula von der Leyen soll gering-
fügig aufgestockt werden. Dabei 
musste sich die Ministerin einer 
Erweiterung um strukturelle Maß-
nahmen beugen. Unter anderem soll 
mehr Geld in die Schulsozialarbeit 
investiert werden, wie es Opposi-
tion und Sozialverbände vehement 
gefordert hatten. Zur Umsetzung 
des ergänzten Bildungspakets für 
2,3 Millionen Kinder von Hartz-IV-
Empfängern sollen die Kommunen 
vom laufenden Jahr an bis 2013 
jährlich zusätzlich 400 Millionen 
Euro erhalten. Damit können das 
Mittagessen in Horten und Kitas 
sowie Schulsozialarbeiter bezu-
schusst werden – allerdings weit-

aus weniger Kräfte als eigentlich 
für dringend notwendig erachtet. 
Insgesamt umfasst das Bildungs-
paket, das jetzt der Bund bezahlt, 
gut 1,5 Milliarden Euro. Auch 
Schulmaterialien, Freizeitaktivi-
täten oder Nachhilfe sollen damit 
teilfinanziert werden. Zudem sollen 
Kinder ALG-II-Empfängern mo-
natlich zehn Euro für die Teilnahme 
am Vereinsleben erhalten.

Während sich die Verhandlungs-
partner zufrieden über die Ergeb-
nisse zeigten, wertet der Sozial-
verband Deutschland (SoVD) den 
Hartz-IV-Kompromiss vor allem 
im Hinblick auf die Festlegung 
der Regelsätze als „sozialpoliti-
schen Offenbarungseid“. Aus Sicht 
von SoVD-Präsident Adolf Bauer 
besteht für die rund 4,7 Millionen 
Hartz-IV-Bezieher kein Grund 
zum Aufatmen. „Die erzielte Mi-
nilösung lässt viele Fragen offen“, 
bemängelt Bauer.  Nach dem mo-

natelangen Gerangel liege jetzt ein 
„mageres Ergebnis“ vor, das zudem 
noch genau geprüft und ausgewer-
tet werden müsse, so der SoVD-
Präsident. Für den SoVD besteht 
kein Zweifel daran, „dass mit dem 
erzielten Kompromiss eine große 
Chance für überfällige sozialpoli-
tische Korrekturen vertan ist“. 

Laut Urteil des Verfassungsge-
richtes war das Zustandekommen 
der bisherigen Regelsätze im Feb-
ruar 2010  vor allem wegen fehlen-
der Transparenz und Willkür als 
verfassungswidrig erklärt worden. 
Gleichzeitig wurden die Gesetz-
geber dazu angehalten, die neuen 
Hartz-IV-Regelleistungen bis zum 
Jahreswechsel umzusetzen. 

Doch die Betroffenen müssen sich 
weiterhin gedulden: Trotz der Eini-
gung, der Bundestag und Bundesrat 
noch zustimmen müssen (Stand Re-
daktionsschluss: Der Vermittlungs-
ausschuss hat den Hartz-IV-Kom-

promiss am 23. Februar in letzter 
Minute gebilligt), wird die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) frühestens 
im April mehr Geld überweisen. 
Für eine rechtzeitige Zahlung mit 
entsprechendem Vorlauf hätte man 
sich weitaus früher einigen müssen. 
So erhalten Hartz-IV-Empfänger 
frühestens vier Monate später 20 
Euro mehr vom Staat – 15 Euro 
rückwirkend für die Monate Januar 
bis März, und fünf Euro zusätzlich 
zum bisherigen Satz.

Auch 13 Monate nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes 
erscheint die erneute Regelsatzer-
mittlung dabei wenig bedarfsge-
recht. Die Berechnungsgrundlagen 
sind weiterhin weder transparent 
noch nachvollziehbar. So bleibt 
die Feststellung aus Sicht von 
SoVD-Präsident Adolf Bauer ver-
fassungsrechtlich angreifbar: „Ein 
erneuter Gang nach Karlsruhe ist 
mehr als wahrscheinlich.“ � veo

Fotomontage: picture-alliance / Matthias Herrndorff

Hartz IV: Kompromiss der Willkür?

Interesse?: 
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppen-
versicherungen, 22287 Hamburg

Sterbegeld-Vorsorge Plus: 
 Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 Euro
 Beitritt bis zum 80. Lebensjahr
 Keine Gesundheitsfragen, lediglich 

 Staffelung der Leistung im 1. Vers.-Jahr
 Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod
 Nur begrenzte Beitragszahlungsdauer
 Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III
 Assistance-Leistungen im Trauerfall

Als Mitglied im SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

www.menschenAb50.de

Wenn wir am 8. März den 100. Ge-
burtstag des Internationalen Frau-
entages feiern, zollen wir den vielen 
Frauen Respekt, die den Weg zur 
politischen Mündigkeit gegangen 
sind. Viele Rechte wurden im Laufe 
der Jahrzehnte durchgesetzt. Eine 
Gleichstellung der Geschlechter ist 
aber auch heute noch Zukunftsmu-
sik. Frauen sind weiterhin systema-
tisch benachteiligt – im Berufsleben, 
in der Wirtschaft, in der Gesellschaft 
und in der Politik. So haben aktuell  
640 000 weniger Frauen als Männer 

eine Vollzeitbeschäftigung, obwohl in 
den letzten zehn Jahren die Erwerbs-
quote gestiegen ist. Und die Zahl der 
Aufstockerinnen, die trotz Job auf 
Hartz IV angewiesen sind, wuchs 
innerhalb der letzten fünf Jahre um 
mehr als die Hälfte auf über 740 000. 
Nach wie vor verdienen weibliche Ar-
beitskräfte in Deutschland rund 23 
Prozent weniger als ihre männlichen 
Kollegen. Es sind Frauen, die Teilzeit 
arbeiten und lange berufliche Aus-
fallzeiten wegen der Kindererzie-
hung oder der Pflege von Angehöri-

gen hinnehmen. Wen wundert es da, 
dass Frauen überproportional von 
Armut betroffen sind?! Arbeitgeber 
und Politik sind aufgefordert, hier 
endlich tragfähige Lösungsstrategi-
en zu entwickeln. Die auf Lebenszeit 
begründete arbeitsteilige Ehe ist als 
Modell überholt. Immer häufiger er-
ziehen Frauen Kinder und verdienen 
gleichzeitig den Familienunterhalt. 
Das gehört nicht nur respektiert, 
sondern gesellschaftlich und poli-
tisch honoriert. � Edda Schliepack

� SoVD-Bundesfrauensprecherin
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Alles kann, nichts muss – 
Familienpflegezeit auf freiwilliger Basis

Lange hat Bundesfamilienministerin Kristina Schröder für ihren Entwurf eines Familienpflegezeitgesetzes 
geworben. Dessen Ziel war die bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Im Klartext: Wer einen Angehörigen 
pflegt, sollte sich nicht auch noch um seinen eigenen Job sorgen müssen. Nun hat Schröder einen Kompromiss 
zur Pflegezeit vorgestellt, bei dem von einem Rechtsanspruch keine Rede mehr ist. Arbeitgeber können mit 
ihren Angestellten eine Entlastung vereinbaren – sie müssen es aber nicht.

Über anderthalb Millionen Men-
schen werden bereits heute zu Hau-
se versorgt – durch Angehörige und 
durch ambulante Dienste. Die Pfle-
ge eines Familienmitglieds stellt in 
jedem Fall eine hohe Belastung dar, 
an einen zusätzlichen Vollzeitjob ist 
dabei kaum zu denken. Gleichzei-
tig ist dieser jedoch zur Sicherung 
des Familieneinkommens und vor 
allem der eigenen Rentenansprü-
che dringend nötig. Das Dilemma, 
in dem sich Betroffene befinden hat 
auch die Politik erkannt. Allerdings 
verfolgen die zuständigen Minister 
unterschiedliche Lösungsansätze. 
So denkt Bundesgesundheitsminis-
ter Philipp Rösler unter anderem 
an die Einführung von Kuren für 
pflegende Angehörige (siehe Be-
richt auf Seite 3) und packt damit 
das bereits vorliegende Problem an. 
Anders Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder: Sie versucht eine 
Überforderung bereits im Vorfeld zu 
vermeiden, sodass eine Kur gar nicht 
erst erforderlich wird. 

„Ein modernes Modell, 
von dem alle profitieren“

Der von Schröder vorgestellte 
Gesetzentwurf sieht vor, dass Be-
schäftigte ihre Arbeitszeit künftig 
über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren um bis zu 50 Prozent reduzie-
ren können. Dadurch soll es ihnen 
ermöglicht werden, sich um nahe 
Angehörige zu kümmern. Während 
dieser Zeit wird ihr Lohn nur um ein 
Viertel gekürzt, sodass ihr Einkom-
men nicht im gleichen Maße sinkt 
wie ihre Arbeitszeit. Die Differenz 
soll dadurch ausgeglichen werden, 
dass in den folgenden zwei Jahren 
bei gleichem Lohn wieder Vollzeit 
gearbeitet wird. Unterm Strich gibt 
es also über vier Jahre hinweg 75 
Prozent des Lohns, während sich 
die Arbeitszeit in den ersten beiden 

Jahren auf die Hälfte reduziert. Der 
Arbeitgeber erhält während dieser 
Zeit ein zinsloses Darlehen und 
auch der Rentenanspruch des Ar-
beitnehmers bleibt gewahrt, da die 
fehlenden Beiträge über die Pflege-
versicherung ausgeglichen werden 
– für die Ministerin ist die Famili-
enpflegezeit somit schon jetzt ein 
Erfolgsmodell, das nur Gewinner 
kennt.

SoVD: Angehörigenpflege 
bleibt weiterhin Privatsache
Schröders Pläne sehen auch vor, 

dass bei Inanspruchnahme der 
Pflegezeit eine Versicherung ab-
geschlossen werden muss für den 
Fall, dass während dieser Zeit eine 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
eintritt. Der größere Nachteil be-

steht jedoch darin, dass pflegenden 
Angehörigen der Rechtsanspruch 
auf eine Familienpflegezeit versagt 
bleibt. Sie sind auf die Zustimmung 
ihres Arbeitgebers angewiesen, wo-
durch  die Regelung auf eine freiwil-
lige Vereinbarung reduziert wird. 

Kritik an dem fehlenden Rechts-
anspruch übte auch der SoVD. 
Verbandspräsident Adolf Bauer 
bezeichnete Schröders Gesetzent-
wurf in einer Pressemitteilung als 
„faktisch inhaltsleer“ und forderte 
eine Regelung der Familienpflege-
zeit in Anlehnung an das Eltern-
geld. Bauer erklärte: „Anstatt 
pflegende Angehörige umfassend 
zu entlasten, macht das durch die 
Ministerin vorgeschlagene Modell 
die Angehörigenpflege weiter zur 
Privatsache.“� job

Gesetzentwurf sieht keinen Rechtsanspruch vor

Fürsorgliche Pflege: Ein Pfleger reicht der fast 100-jährigen Bewohnerin 
ein Getränk. Die Dame würde ohne seine Unterstützung nicht ausreichend 
trinken. Durch seine freundliche Zuwendung erlebt sie diese (lebens-)
notwendige Handlung als fürsorgliche, persönliche Geste. Neben den 
fachlichen Kompetenzen sind für das Wohlbefinden der pflegebedürf-
tigen Menschen und für die Zufriedenheit der Angehörigen Sympathie 
und Engagement sowie Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen ent-
scheidend.

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen: Linus und Lukas 
lieben es, mit ihrem Opa zu spielen, zu erzählen oder Bücher zu lesen. 
Was gibt es auch Schöneres, als in einer großen Familie aufzuwachsen? 
Braucht einer einen Rat, spendet der andere Lebenserfahrung. So möchte 
man aufwachsen, so möchte man alt werden.

Foto: Häusliche Kranken- und Altenpflege gGmbH Biloba Berlin

Foto: Netzwerk Märkisches Viertel Berlin 

Im Ideal wird Familienalltag als ein Miteinander der Generationen gelebt, 
bei dem Alt und Jung sich gegenseitig stützen. Aufgrund der gestiegenen 
Belastung Berufstätiger sind entsprechende Strukturen heute jedoch viel-
fach nicht mehr vorhanden, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
immer schwieriger zu leisten.

Foto: Noam / fotolia

Foto-Ausstellung eröffnet neue Perspektiven
Wenn von Pflege die Rede ist, hat jeder von uns sofort bestimmte Bilder vor Augen. Um neue Perspektiven 

bemüht sich daher die Ausstellung „DaSein – Ein neuer Blick auf die Pflege“, die bereits in vielen Pflegeheimen, 
sozialen Einrichtungen und Behörden gezeigt wurde. Bis zum 13. März kann die Ausstellung noch im Bundes-
gesundheitsministerium in Berlin besichtigt werden.

Im Bundesministerium für Ge-
sundheit in Berlin werden erstmals 
auch Bilder gezeigt, die nicht zum 
regulären Umfang der Ausstellung 
gehören. Diese Fotos sind in ver-
schiedenen Einrichtungen entstan-
den, die sich ebenfalls dazu ent-
schlossen hatten, die Präsentation 
in ihren Räumen zu zeigen – einige 
davon drucken wir auf dieser und 
der folgenden Seite ab.

DaSein – Ein neuer Blick auf die Pflege

Falls Sie die Ausstellung „DaSein 
– Ein neuer Blick auf die Pflege“ bei 
sich im Kreis- oder Landesverband 
zeigen wollen, wenden Sie sich bitte 
an das Infobüro Pflege, ein Service 
des Bundesministeriums für Ge-
sundheit, Tel.: 030 / 28 87 59 89, E-
Mail: kontakt@infobuero-pflege.de.

Info

Bundesrechtsabteilung

Das Bundesverfassungsgericht hat damit das vom Sozialverband 
Deutschland (SoVD) gemeinsam mit dem Sozialverband VdK Deutsch-
land (VdK) geführte Musterverfahren (1 BvR 555/09) abgewiesen. 

Anhängige Rechtsmittel können daher zurückgenommen werden. Der 
SoVD hält unabhängig von dieser enttäuschenden Entscheidung an seinen 
politischen Forderungen gegen die Altersarmut durch Erwerbsminderung 
fest und wird über seine weitere politische Arbeit berichten.

Verfassungsgemäß: Abschläge 
auf Erwerbsminderungsrente
Mit Beschluss vom 11. Januar 2011 hat das Bundesverfassungsgericht 

entschieden, dass die Kürzung des Zugangsfaktors bei Renten wegen Er-
werbsminderung mit dem Grundgesetz vereinbar ist, auch wenn der Ren-
tenbezug vor der Vollendung des 60. Lebensjahres beginnt.

Menschen mit Behinderung erhalten für die außergewöhnlichen Belas-
tungen, die sie aufgrund ihrer Behinderung im Alltag tragen, einen steu-
erlichen Ausgleich. Bei ihrer Einkommenssteuererklärung können sie den 
sogenannten Behindertenpauschbetrag geltend machen. Die Höhe dieses 
Pauschbetrages richtet sich nach dem jeweiligen Grad der Behinderung 
(GdB). Er reicht von 310 Euro (ab einem Grad der Behinderung von 25) 
bis zu 3700 Euro.

Forderung im Steuervereinfachungspaket nicht aufgegriffen 
Leider hat die Regierungskoalition die Forderung des SoVD im soge-

nannten Steuervereinfachungspaket nicht aufgegriffen. Die Anhebung der 
Behindertenpauschbeträge wurde – entgegen ursprünglicher Überlegungen 
– im Maßnahmenpaket der Bundesregierung nicht beschlossen. Allein der 
allgemeine Arbeitnehmerpauschbetrag soll, rückwirkend zum 1. Januar 
2011, von 920 Euro um 80 Euro auf 1000 Euro ansteigen. Jedoch versi-
cherte der finanzpolitische Sprecher der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, 
Leo Dautzenberg, jetzt gegenüber dem Sozialverband Deutschland, dass 
in dem nun beschlossenen Steuervereinfachungspaket grundsätzlich keine 
Entscheidung gegen eine künftige Anhebung des Behindertenpauschbe-
trages liege.

Dies sieht der SoVD als klare Aufforderung, im Bereich der steuerlichen 
Pauschbeträge weiter zugunsten behinderter Menschen aktiv zu werden. 
Der SoVD wird die Koalition hier nicht aus der Verantwortung lassen und 
weiter in aller Deutlichkeit auf die Anhebung des Behindertenpauschbe-
trages drängen.� ct

Pauschbeträge für
Behinderte anheben

SoVD lässt Koalition nicht aus der Verantwortung

Die Behindertenpauschbeträge sind seit 1975 ihrer Höhe nach fast 
unverändert geblieben. Sie entsprechen damit längst nicht mehr der 
Lebenswirklichkeit behinderter Menschen und müssen dringend ange-
hoben werden. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat sich deshalb 
an Union und FDP gewandt mit der nachdrücklichen Forderung, die 
Behindertenpauschbeträge im Rahmen des Maßnahmepakets zur Steu-
ervereinfachung anzuheben.
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Deutschlands größter Pflegedienst
Als „größte Dienstleister im Pflegesystem“ bezeichnete Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler die rund 

vier Millionen pflegenden Angehörigen. Trotz schwerster körperlicher und seelischer Belastung erhält dabei 
noch nicht einmal jeder Zweite Leistungen aus der Pflegeversicherung. Stattdessen müssen finanzielle Einbußen 
hingenommen werden. Nach einem Spitzentreffen mit Verbänden und Experten – unter ihnen auch der SoVD 
– kündigte Rösler nun Verbesserungen an: Pflegezeiten sollen zu höheren Rentenansprüchen führen und auch 
gemeinsame Kuren von Pflegenden und Pflegebedürftigen seien denkbar. Sämtliche Korrekturen im Rahmen 
einer Pflegereform stünden jedoch unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Zu einem Pflegedialog hatte Bun-
desgesundheitsminister Rösler Mitte 
Februar zahlreiche  Experten sowie 
Vertreter von Sozial- und Patienten-
verbänden eingeladen. Im Zentrum 
der Gespräche standen Überlegun-
gen hinsichtlich einer Entlastung 
pflegender Angehöriger. Dieses so-
wie weitere geplante Treffen zu den 
Themen Demenz und Entbürokrati-
sierung sollen als Eckpunkte für die 
angekündigte Pflegereform dienen. 

Kuren für Pflegende 
und ihre Angehörigen

Wer einen Angehörigen pflegt, ist 
rund um die Uhr an sieben Tagen in 
der Woche im Einsatz. An eine Aus-
zeit ist da meistens nicht zu denken. 
Zwar besteht im Rahmen der Kurz-
zeitpflege schon jetzt die Möglich-
keit, Angehörige für eine gewisse 
Zeit einem Heim oder einem mobi-
len Pflegedienst anzuvertrauen, um 
auf diese Weise doch den verdienten 
Urlaub anzutreten. Allerdings wird 
davon bisher nicht in dem erhofften 
Maße Gebrauch gemacht. Oftmals 
fällt es Betroffenen schwer, die Ver-
antwortung für ihre Angehörigen 
abzugeben – sie wollen die pflegebe-
dürftige Mutter oder den dementen 

Vater eben schlicht und ergreifend 
nicht in ein Heim stecken, auch nicht 
für kurze Zeit. 

Eine Möglichkeit, dennoch zu der 
dringend benötigten Erholung zu 
kommen, wäre daher allenfalls eine 
Rehabilitation nach dem Vorbild der 
Mutter-Kind-Kuren. Nach dem zur 
Diskussion stehenden Modell könn-
ten Pflegende und Pflegebedürftige 
sozusagen gemeinsam ausspannen. 
Ein Rechtsanspruch auf entspre-
chende Leistungen wird im Minis-
terium derzeit geprüft.

Keine Benachteiligung 
Pflegender bei der Rente

Ein weiterer Punkt, der den All-
tag vieler Pflegenden bestimmt, ist 
die Sorge um die eigene Versorgung 
im Alter. Den meisten von ihnen ist 
es aufgrund der hohen körperlichen 
und seelischen Belastung nicht 
möglich, weiterhin einer regulären 
Beschäftigung nachzugehen. Die 
Folgen sind verheerend: Obwohl sie 
zumeist in Vollzeit als Pflegekraft 
arbeiten, werden sie für diese Tä-
tigkeit nicht nur nicht bezahlt, sie 
erhalten zusätzlich eine niedrigere 
Rente, weil ihnen die nötigen Ver-
sicherungszeiten fehlen. Auch hier 

Mehr Rente und Kuren für pflegende Angehörige?

soll es in naher Zukunft Korrektu-
ren geben.

Infrage käme eine Erhöhung der 
von den Pflegekassen gezahlten 
Rentenbeiträge. Diese orientieren 
sich bisher an einem Monatsein-
kommen von maximal 2000 Euro. 
Im Gespräch ist eine Erhöhung die-
ses fiktiven Betrages auf bis zu 2500  
Euro, wie es etwa bei der Anrech-
nung von Zeiten der Kindererzie-
hung üblich ist. Allerdings müsste 
sich Rösler in diesem Punkt erst noch 
mit Bundessozialministerin Ursula 
von der Leyen verständigen.

Weniger Bürokratie 
und eine bessere Betreuung

Zu den ebenfalls diskutierten Ent-
lastungen pflegender Angehörige 
gehört auch eine Absenkung büro-
kratischer Hürden. So soll es Sach-
bearbeitern künftig erleichtert wer-
den, stärker nach dem „gesunden 
Menschenverstand“ zu entschei-
den. Gleichzeitig versprach Rösler, 
die seelische Betreuung Betroffener 
zu verbessern. Hierfür müssten die 
Gesprächs- und Beratungsmöglich-
keiten sowie das Angebot an Not-
falltelefonen ausgebaut werden. 
Zudem könnten Selbsthilfegruppen 

im Pflegebereich künftig mit einem 
festen Betrag unterstützt werden, 
wie dies etwa im Bereich der gesetz-
lichen Krankenversicherung schon 
jetzt geschieht. Ungeklärt bleibt 
jedoch bei allen genannten Punk-

ten die Frage der Finanzierung. Vor 
diesem Hintergrund muss wohl auch 
die Äußerung Röslers gesehen wer-
den, wonach nicht alles, was „wün-
schenswert“ ist, auch tatsächlich 
„machbar“ sei.� job

Für eine würdevolle Pflege!
Bundesgesundheitsminister Rösler hat 2011 zum „Jahr der Pflege“ erklärt. Auch der SoVD hält einen Wechsel hin zu mehr Selbstbestimmung 

und Teilhabe für dringend erforderlich. Entsprechende Forderungen nach einer humanen und würdevollen Pflege hat der Verband nun in Form 
von zehn Grundsatzforderungen vorgelegt.

Eine würdevolle Pflege gehört zu 
den erstrangigen Aufgaben einer 
solidarischen Gesellschaft. Die 1995 
eingeführte Pflegeversicherung hat 
hierzu einen wichtigen Beitrag ge-
leistet. Jedoch bestehen in ihrer 
Ausgestaltung nach wie vor erheb-
liche Defizite. Angesichts aktueller 
Überlegungen zu einer Pflegereform 

fordert der SoVD daher vorrangig, 
die nachfolgenden zehn Grundsatz-
forderungen umzusetzen:

Im Mittelpunkt der Reform muss 1.	
die Verbesserung der Lebenssi-
tuation aller Menschen mit Pfle-
gebedarf und ihrer Angehörigen 
stehen.

Der grundsätzliche Vorrang der 2.	
häuslichen Pflege muss verwirk-
licht werden. Dazu müssen quar-
tiersbezogene Pflegekonzepte 
weiterentwickelt, alternative 
Wohn- und Betreuungsformen 
ausgebaut und die Vereinbarkeit 
von Pflege- und Berufstätigkeit 
verbessert werden. 

Der SoVD fordert die zügige 3.	
Einführung eines neuen, teil-
habeorientierten Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs, der neben kör-
perbezogenen Defiziten auch 
psychisch-kognitive Einschrän-
kungen berücksichtigt.

Der SoVD fordert, den gesetzli-4.	
chen Auftrag des Grundsatzes 
der Rehabilitation vor und bei 
Pflege gezielt umzusetzen und 
aktivierende Pflege zu fördern.

 
Der SoVD fordert eine präventiv 5.	
ausgerichtete Gesundheits- und 
Pflegepolitik sowie ein inte-
griertes und trägerübergrei-
fendes Zusammenwirken aller 
Akteure im Gesundheitswesen 
mit dem Ziel, Pflegebedürftig-
keit zu verhindern oder hinaus-
zuzögern.

Der SoVD fordert eine systema-6.	
tische Weiterentwicklung der 
Pflegestandards. Die im Rahmen 
der Pflegetransparenzvereinba-
rungen eingeführten Pflegenoten 
müssen überarbeitet und weiter-
entwickelt werden.

Der SoVD setzt sich für eine 7.	

Zehn Grundsatzforderungen des SoVD

Auch dieses Foto der Häuslichen Kranken- und Altenpflege gGmbH 
Biloba Berlin ist derzeit im Bundesministerium für Gesundheit zu 
sehen: Lesen ist seit ihrer Schulzeit das Hobby der 100-jährigen Dame. 
Durch ihre Mobilitätseinschränkung kann sie nur noch unregelmäßig 
an außerhäuslichen Aktivitäten teilnehmen. Die Kontakte zu anderen 
Mietern und die Schwätzchen vor der Haustür sind dadurch weniger 
geworden. Trotzdem beklagt die Seniorin keinen Mangel an Lebens-
qualität. Durch die Hilfe des Pflegedienstes hat sie eine Speziallupe, 
die ihre Sehbeeinträchtigung so weit kompensiert, dass sie nun die 
Bücher lesen kann, für die sie früher keine Zeit hatte.

Die Ausstellung „DaSein – Ein neuer Blick auf die Pflege“ wird 
deutschlandweit in verschiedenen Einrichungen und Behörden ge-
zeigt (siehe Artikel auf Seite 2). Dieses Bild entstand in einem Alten-
hilfezentrum, welches die Ausstellung ebenfalls in seinen Räumen 
zeigte. Das Foto macht deutlich, dass die Begegnung zwischen Alt 
und Jung ein wichtiger Aspekt ist – ebenso wie die Wahrnehmung 
jedes einzelnen Bewohners mit seiner Lebensgeschichte und seinen 
Lebensgewohnheiten. Hier spielt ein junger Mann, der zurzeit sein 
Freiwilliges Soziales Jahr in der Einrichtung ableistet, mit einem Be-
wohner Schach. Sie begegnen sich spielerisch auf einer besonderen 
Ebene.

Foto: Häusliche Kranken- und Altenpflege gGmbH Biloba Berlin

Foto: Evangelisches Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel

umfassende Unterstützung und 
Entlastung pflegender Angehö-
riger und nahe stehender Per-
sonen ein. So sollte Pflegenden 
unter anderem ein regelmäßiger 
Anspruch auf eigene medizini-
sche Rehabilitations- und Prä-
ventionsmaßnahmen gewährt 
werden.

Der SoVD fordert eine bessere 8.	
Unterstützung professioneller 
Pflegekräfte sowohl auf gesell-
schaftlicher als auch auf ar-
beitsrechtlicher Ebene – etwa 
in Form besserer Arbeitsbedin-
gungen und einer angemessenen 
Bezahlung. 

Der SoVD wendet sich gegen 9.	
Überlegungen, das Pflegerisiko 
stärker zu privatisieren, viel-
mehr muss die soziale Pflege-
versicherung zu einer paritätisch 
finanzierten Pflegebürgerversi-
cherung ausgebaut werden.

Da auch in der gesetzlichen 10.	
Pflegeversicherung stabile Bei-
tragseinnahmen von besonderer 
Bedeutung sind, ist der Erosion 
des Arbeitsmarktes entgegen-
zuwirken und mit einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik sicherzu-
stellen, dass vollschichtige so-
zialversicherungspflichtige Be-
schäftigung zunimmt.

Die ausführlichen Positionen des 
SoVD finden Sie in der Broschüre 
„Für eine würdevolle Pflege“, die 
Sie unter www.sovd.de kostenlos 
herunterladen können.

Grundlagen 
der Versorgung 

Pflegebedürftiger
Seit 1995 gibt es in Deutsch-

land eine gesetzliche Pflegever-
sicherung, der alle gesetzlich 
krankenversicherten Personen 
angehören. Träger der Pflege-
versicherung sind die Pflege-
kassen, die Leistungen je nach 
dem Grad der Pflegebedürftig-
keit gewähren. Details zu der 
solidarischen Unterstützung 
Pflegebedürftiger sind im Elften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
XI) geregelt. Derzeit erhalten 
rund 2,4 Millionen Menschen 
in Deutschland entsprechende 
Leistungen.

Eine Unterstützung kann 
durch die Zahlung eines Pfle-
gegeldes oder die Übernahme 
der Pflegekosten bei einer am-
bulanten oder stationären Pfle-
ge erfolgen. Zusätzlich können 
die Kosten für Pflegehilfsmittel 
oder auch den barrierefreien 
Umbau der Wohnung übernom-
men werden. Entsprechende 
Leistungen müssen jedoch be-
antragt werden. Vor der Zuer-
kennung einer bestimmten Pfle-
gestufe prüft ein medizinischer 
Gutachter den tatsächlichen 
Bedarf. Maßgebend hierfür ist 
unter anderem, wie viele Stun-
den die betreffende Person täg-
lich Hilfe benötigt – etwa bei der 
Körperpflege oder dem Essen.

Reichen die Leistungen aus 
der Pflegeversicherung nicht 
aus, kann es passieren, dass Kin-
der für ihre Eltern zahlen müs-
sen. Hierfür gelten bestimmte 
Einkommensgrenzen, die in der 
sogenannten Düsseldorfer Ta-
belle geregelt sind.
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Wir haben geholfen

Bei ihrer umfassenden Beratung 
überprüfte Sabine Kellner vom 
SoVD-Beratungszentrum, ob Frau 
F. im Besitz eines Schwerbehinder-
tenausweises ist. Dabei stellte sie 
fest, dass das Niedersächsische Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Fa-
milie dem SoVD-Mitglied lediglich 
einen Grad der Behinderung von 30 
zuerkannt hatte. Die Sozialberate-
rin wies Frau F. bei der Beratung da-
rauf hin, dass sie bei einem Grad der 
Behinderung von 50 die wesentlich 
günstigere Altersrente für schwer-
behinderte Menschen bekommen 
könnte. Diese Rentenart bringt nied-
rigere Abschläge mit sich, so dass 
Frau F. eine höhere Nettorente er-
halten würde. Sabine Kellner stellte 
daher einen Neufeststellungsantrag, 

Erfolgreiche Klage sichert 
SoVD-Mitglied höhere Altersrente

Im März 2007 kam die damals 59-jährige Doris F. zur allgemeinen Rentenberatung in das SoVD-Beratungs-
zentrum Celle in Niedersachsen. Sie wollte die Altersrente für Frauen beantragen, auch wenn sie durch die 
vorzeitige Inanspruchnahme eine entsprechende Rentenminderung hinnehmen musste. Mithilfe des SoVD 
fielen die Abschläge letztlich jedoch geringer aus als befürchtet.

da sich der Gesundheitszustand 
des SoVD-Mitglieds erheblich ver-
schlechtert hatte. Im Juni beantrag-
te sie dann für die 59-Jährige sowohl 
die Altersrente für Frauen als auch 
die Altersrente für schwerbehinder-
te Menschen.

Etwa einen Monat später erhielt 
Frau F. einen Bescheid vom Nieder-
sächsischen Landesamt. In diesem 
wurde ihr Grad der Behinderung 
auf 40 festgelegt. Über den SoVD 
erhob die Betroffene Widerspruch 
gegen den Bescheid, über den je-
doch negativ entschieden wurde. 
Mittlerweile bewilligte die Deut-
sche Rentenversicherung die Al-
tersrente für Frauen in Höhe von 
461,49 Euro. Sabine Kellner riet 
Frau F. dennoch zur Klage über 

das zuständige SoVD-Regionalbü-
ro in Lüneburg. Vorsorglich hatte 
die Sozialberaterin außerdem Wi-
derspruch erhoben, damit der Be-
scheid der Deutschen Rentenver-
sicherung nicht bindend werden 
konnte – schließlich war das Kla-
geverfahren zum Grad der Behin-
derung weiterhin offen.

Der SoVD hat das Klageverfah-
ren für Doris F. letztlich gewonnen. 
Aufgrund des Verfahrens wurde 
ihr im vergangenen Jahr ein Grad 
der Behinderung von 50 zuerkannt, 
wodurch sie rückwirkend ab dem 
1. Oktober 2007 eine Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen in 
Höhe von 517,32 Euro sowie eine 
Nachzahlung von über 1100 Euro 
erhalten hat.

Emil Manzewski, Schatzmeister 
im SoVD-Landesverband Schles-
wig-Holstein, ist in den SoVD-Bun-
desvorstand berufen worden. 

Emil Manzewski ist seit 1948 Mit-
glied im SoVD; das Amt des Schatz-
meisters hat er seit 1995 inne. 

Der Landesverband Schleswig-
Holstein ist der zweitgrößte unter 
den 16 SoVD-Landesverbänden.

Prof. Dr. Gunnar Winkler, Präsi-
dent der Volkssolidarität, feiert am  
21. März seinen 80. Geburtstag. 

Erst im November des vergange-
nen Jahres wurde Prof. Dr. Gunnar 
Winkler mit großer Mehrheit für 
weitere vier Jahre im Amt bestätigt. 
Die Wiederwahl war gleichzeitig der 
Auftakt für seine dritte Amtszeit an 
der Spitze der Volkssolidarität.

Dr. Josef Haas hat sein Amt als 
Vorsitzender des SoVD-Landesver-
bandes Bayern niedergelegt. Den 
Landesverbandsvorsitz hatte Dr. 
Josef Haas seit Mai 2003 inne. Der 
Sozialverband Deutschland dankt 
ihm für sein großes Engagement im 
SoVD-Landesverband. Seine Ämter 
auf Orts- und Kreisverbandsebene 
wird Dr. Haas weiter fortführen.

Personalien

Im Alter von 84 Jahren ist

Hannes Selinke

ehemaliger 1. Vorsitzender des Kreis-
verbandes Osterode und langjähriges 
Landes- und Bundesvorstandsmitglied 
im Sozialverband Deutschland am 13. 
Februar verstorben. 

Der Sozialverband Deutschland wird 
Hannes Selinke stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Nachruf Pflege-Forderungen verdeutlicht
Am 20. Januar führte Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler ein Fachgespräch mit Pflegeverbänden, zu 

dem auch der SoVD eingeladen worden war.

In dem über zweistündigen Ge-
spräch, das im Bundesgesundheits-
ministerium unter großer Medi-
enpräsenz stattfand, begrüßte der 
Leiter der Abteilung Sozialpolitik 
beim SoVD-Bundesverband, Hans-
Jürgen Leutloff, die Absicht von 
Bundesgesundheitsminister Rös-
ler, die Situation von pflegenden 
Angehörigen zu verbessern. Leut-
loff verdeutlichte dem Minister die 

Forderungen des SoVD für eine 
würdevolle Pflege. Für pflegende 
Angehörige forderte er insbesonde-
re eine qualifizierte Beratung und 
Unterstützung sowie einen eigenen 
Anspruch auf medizinische Rehabi-
litationsleistungen. Darüber hinaus 
setzte er sich für eine stärkere ren-
tenrechtliche Berücksichtigung von 
Pflegezeiten ein sowie für eine steu-
erfinanzierte Lohnersatzleistung 

für pflegende Angehörige entspre-
chend dem Elterngeld, um Pflege 
und Beruf miteinander vereinbaren 
zu können. In der Zielsetzung, die 
häusliche Pflege zu stärken, hatte 
Minister Rösler Verständnis für die 
Forderungen des SoVD. Noch vor 
der Sommerpause will der Minister 
Eckpunkte für eine weitere Pflege-
reform vorlegen. Das Gespräch soll 
fortgesetzt werden.

SoVD im Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler

Geht es nach der Bundesregierung, gehen diese Pfeile nicht zwingend 
in zwei Richtungen – Hinzuverdienstmöglichkeiten zur Rente sollen 
erweitert werden. 

Foto: Sascha Bergmann / fotolia

Höhere Hinzuverdienstgrenzen 
sollen Sozialabbau verschleiern

Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die Zuverdienstmöglichkeiten von Frührentnern erweitern. 
Der SoVD kritisiert dieses Vorhaben als Ablenkungsmanöver von den negativen Auswirkungen der Rente 
mit 67 und warnt davor, die Rente zum arbeitsmarktpolitischen Instrument zu machen. 

Wer vor dem Regelrentenalter in 
Ruhestand geht, darf ohne Abzüge 
400 Euro hinzuverdienen. Darüber 
hinaus gelten individuelle Hin-
zuverdienstgrenzen und entspre-
chende Rentenkürzungen. Ist die 
Regelaltersgrenze erreicht, kann 
unbegrenzt hinzuverdient werden – 
derzeit ab 65 Jahren. Ab 2012 wird 
das Regelrentenalter stufenweise 
auf 67 Jahre angehoben. 

Geändert sollen nun auch die Hin-
zuverdienstgrenzen werden, so ein 
Sprecher der Bundesarbeitsminis-
terin Ursula von der Leyen (CDU). 
Die FDP geht einen Schritt weiter 
und ist für unbegrenzte Hinzuver-
dienstmöglichkeiten für Rentner ab 
60 Jahren. „Die höheren Hinzuver-
dienstgrenzen sind nicht mehr als 
ein PR-Coup, mit dem die anstehen-
den Abzüge durch die Rente mit 67 
weichgezeichnet werden sollen“, er-
klärt SoVD-Präsident Adolf Bauer 
zu den jüngsten Plänen der schwarz-
gelben Regierung. 

Der Sozialverband Deutschland  
fordert: Anstatt einen Niedriglohn-
wettbewerb unter Rentnern anzu-

fachen, muss die Bundesregierung 
endlich den jahrelangen Abbau des 
Rentenniveaus und den Verfall der 
Rentenkaufkraft stoppen. Erste 
Schritte hierfür sind die Abschaf-
fung des Nachholfaktors und die 
Einführung einer Inflationsschutz-

Frührentner sollen schon bald mehr hinzuverdienen können

klausel für die Renten. Zudem 
müssen Möglichkeiten geschaffen 
werden, damit mehr Menschen das 
reguläre Renteneintrittsalter errei-
chen. Die Rente ist kein arbeits-
marktpolitisches Instrument und 
darf nicht dazu gemacht werden.  

Urteile aus dem Sozialrecht

Beziehen Frauen für einen kürzeren Zeitraum Übergangsgeld bis zur 
vorzeitigen Altersrente als ihre männlichen Kollegen, dann ist dafür ein 
finanzieller Ausgleich nötig. Ansonsten wäre die unterschiedliche Be-
handlung von Männern und Frauen nicht gerechtfertigt, urteilten die 
obersten Arbeitsrichter. Im konkreten Fall hatte eine 1946 geborene Frau 
geklagt. Sie bekam nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses ein Jahr 
lang Übergangsgeld, bis sie mit Erreichen des 60. Lebensjahres eine vor-
zeitige Altersrente erhielt. Die Klägerin verlangte, wie ihre männlichen 

Kollegen behandelt zu werden, 
denen das Übergangsgeld bis zur 
Vollendung des 63. Lebensjahres 
gezahlt wird. 

Das Bundesarbeitsgericht ver-
wies die Sache an das hessische 
Landesarbeitsgericht zurück. Die-
ses muss nun prüfen, ob die tarif-
lichen Leistungen den Nachteil 
der kürzeren Bezugsdauer wett-
machen (AZ: 9 AZR 584 / 09). Das 
gesetzliche Rentenrecht regelt die 
Möglichkeit der vorzeitigen Al-
tersrente für Männer und Frauen 
unterschiedlich. Während Frau-
en bestimmter Geburtsjahrgänge 
nach dem 60. Lebensjahr vorzeitig 
Altersrente beanspruchen können, 
besteht diese Möglichkeit für Män-
ner erst nach dem 63. Geburtstag.
� dpa

Aufhebung der 
Ungleichbehandlung

Arbeitgeber müssen die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen 
bei tariflichen Vorruhestandsleistungen finanziell ausgleichen. Das ent-
schied das Bundesarbeitsgericht in einem aktuellen Urteil in Erfurt. 

Für die Zeit vor Beginn einer vor-
zeitigen Altersrente bekommen 
Männer länger Übergangsgeld – da-
gegen legte eine Frau Klage ein.

Foto: Mellimage / fotolia
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Endstation Ein-Euro-Job
„Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit Mehr-Aufwands-Entschädigung (MAE)“ ist der klingende Name, der hinter 

den Zusatzjobs bzw. Ein-Euro-Jobs steckt. Ziel ist die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt. Dieses Instrument hat sich als untauglich erwiesen. Mit Beginn des Jahres wurde es stark reduziert 
und die gänzliche Abschaffung wird diskutiert. Warum diese und auch andere Wiedereingliederungsmaßnahmen 
in den ersten Arbeitsmarkt oft nur in der Theorie funktionieren, zeigt das Beispiel von Hans-Jürgen R. 

„Als ich 2007 meine erste Maß-
nahme zur Wiedereingliederung als 
Grafiker bei einem Berliner Mehr-
generationenhaus 
(MGH) antrat, 
war ich eigentlich 
zuversichtlich. 
Das war damals 
eine sogenannte Arbeitsgelegenheit 
mit Entgeltvariante in Form einer 
Regionalen Beschäftigungsmaßnah-
me (RBM)“, erklärt Hans-Jürgen R. 
Auch dass es im MGH keinen wirk-

lichen Bedarf an grafischer Arbeit 
gab, störte ihn wenig. Denn im Be-
reich Pressearbeit gab es eine Lücke, 
die der 58-Jährige gut füllen konnte, 
denn er war viele Jahre auch in der 
PR-Branche tätig gewesen. Im Rah-
men dieser Wiedereingliederungs-
maßnahme machte R. auch ein Prak-
tikum bei einer PR-Agentur. Nach 

neun Monaten war die Maßnahme 
zu Ende. „Die PR-Agentur hat mich 
nicht eingestellt – der nächste Prak-

tikant stand ja 
schon vor der Tür 
– und das Mehr-
generationenhaus 
konnte mich nicht 

übernehmen, da die finanziellen Mit-
tel fehlten“, schildert der, für den es 
hieß, zurück zum Start: Hartz IV.

Übrigens blieb R. nach den neun 
Monaten im Mehrgenerationen-
haus als „Freiwilliger“ weiter tätig.  
Warum? Weil ihm die Arbeit Freude 
bereitete, ein soziales Umfeld bot und 
er dort gebraucht wurde – ein wahres 
Luxus-Gefühl für einen Langzeitar-
beitslosen. Was allerdings nicht zu 
einer Anstellung dort führte, son-
dern zu einem weiteren Einsatz in 
Form einer Maßnahme, diesmal für 
neun Monate als Ein-Euro-Jobber. 
„Eigentlich war von vornherein klar, 
dass ich nach Ablauf der Maßnah-
me nicht übernommen werde, dafür 
fehlten ja nach wie vor die Mittel“, 
so Hans-Jürgen R. 

Genau das ist die Krux an der 
Geschichte. Durch Ein-Euro-Jobs 
sollte der Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt ermöglicht werden. 
Aber nur wer zusätzliche Arbeit im 
öffentlichen Inte-
resse zu vergeben 
hat, darf Einsatz-
ort für Ein-Euro-
Jobber werden, 
wobei die Formulierung „in An-
spruch nehmen“ eher zutrifft. Diese, 
oft gemeinnützigen Organisationen, 
haben entweder gar nicht das Geld, 
um die Ein-Euro-Jobber in ein so-
zialversicherungspflichtiges Ange-
stelltenverhältnis zu übernehmen. 
Oder sie sind sogar selbst Träger der 

Wiedereingliederungsmaßnahmen aus der Sicht eines Betroffenen

Wiedereingliederungsmaßnahme 
und bekommen für die Ein-Euro-
Jobber vom Jobcenter die Träger-
Pauschale und obendrein günstigs-
te Arbeitskräfte. Warum also sollten 
sie diesen Kreislauf unterbrechen?

Der zweite Arbeitsmarkt ist 
enorm gewachsen und hat sich 
zu einer Parallelwelt entwickelt. 
Manche sprechen bereits von einer 
Hartz-IV-Industrie. Jene, für die 
diese Wiedereingliederungsmaß-
nahme geschaffen wurde, haben am 
wenigsten davon: minimales Entgelt 
(rund 45 Euro / Woche), teils nicht 
auf Qualifikationen abgestimmte 
Tätigkeiten und sinkende Hoffnung 
von Maßnahme zu Maßnahme. 

„Ich glaube 
nicht, dass ich 
via Ein-Euro-
Job oder andere 
Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen eine feste Stelle 
bekomme“, so der Wahl-Berliner. 
Derzeit steht R. zum vierten Mal 
im Öffentlich Geförderten Dienst 
(ÖGM). Er arbeitet über einen neu-
en Träger beim Projekt „Hobelbank 
Mitte“ – R. ist aber kein Handwer-
ker und die gestalterischen Aufga-
ben, die er übernehmen sollte, sind 
minimal. „Deshalb höre ich auch 

nicht auf, mich 
zu bewerben. Die 
zweite Chance, 
die ich sehe, ist 
die Selbststän-

digkeit. Das hätte vor fünf Jahren 
fast geklappt mit einem Leuchtenge-
schäft – ein Hobby von mir ist näm-
lich Leuchten zu kreieren. Am Ende 
war leider der Übernahmepreis zu 
hoch“, erzählt R. und sagt, im eige-
nen Geschäft könne er auch länger 
arbeiten als bis 65. Denn neben sei-

ner Angst, nicht mehr aus Hartz IV 
herauszukommen, schwebt die Ren-
te wie ein Damokles Schwert über 

ihm: „Bei meinem 
Rentenanspruch 
ist Altersarmut 
vorprogrammiert. 
Daran darf ich 

gar nicht denken, sonst gebe ich der 
Resignation doch noch nach.“ Neben 
Resignation ist auch Isolation eine 
Gefahr für Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II. „Meine Freunde, die alle 
einen Job haben, waren hilfsbereit 
und gaben viele gut gemeinte Tipps. 
Aber wissen Sie, nach einigen Jah-
ren Arbeitslosigkeit gibt es nicht 
viel, das man noch nicht probiert 
hat“, so R. Außerdem könne man 
immer weniger mit den Gesprächen 
mithalten. Ärger mit dem Chef, der 
schöne Urlaub, das neue Auto oder 
die Theaterpremiere letzten Samstag 
– alles Themen, wo er nicht (mehr) 
mitreden konnte und deshalb den 
Kontakt zunehmend scheute. An-
dererseits hätte er gerne mehr so-
zialen Kontakt: „Was mir fehlt ist 
ein interlektueller Austausch unter 
Hartz-IV-Beziehern. Ich hatte sogar 
eine Gruppe gegründet, aber da ha-

ben viele nur gejammert. Das zieht 
zu sehr runter, das habe ich wieder 
beendet.“ Die psychische Belastung 
sei ohnehin extrem: „Über die An-
zahl an Bewerbungen habe ich den 
Überblick verloren. Derzeit schrei-
be ich fünf bis zehn pro Monat. Ei-
ne Absage folgt der nächsten, wenn 
überhaupt Rückmeldung kommt. 
Da ein hohes Level an Motivation zu 
halten, ist extrem schwierig.“ Man 
sei schon versucht sich zu fragen: 
„Warum soll ich immer wieder mit 
dem Kopf gegen die Wand laufen?“ 
Einige seiner „Kollegen“ hätten es 
bereits aufgegeben: „Die haben re-
signiert oder andere Wege gefunden, 
mit der Situation zurechtzukommen 
– mit Schwarzarbeit zum Beispiel.“ 

Hans-Jürgen R. gehört nicht zu 
dieser Gruppe, die auch gerne in 
den Medien kritisiert wird. Er will 
unbedingt zurück in den ersten Ar-
beitsmarkt: „Irgendwo da draußen 
ist ‚meine Stecknadel im Heuhaufen‘ 
und ich höre nicht auf, sie zu suchen. 
Bis ich sie gefunden habe, versuche 
ich neugierig zu bleiben, mich immer 
wieder für Neues zu interessieren 
und das Wichtigste: nicht aufzuge-
ben.“ � Cornelia Moosbrugger

Manchmal fragt sich Hans-Jürgen R., ob es überhaupt noch einen Sinn 
hat sich zu bemühen, denn die Chance, eine Stelle auf dem ersten Arbeits-
markt zu finden, erscheint gleich null. 

Fast täglich durchforstet der 
58-Jährige diverse Job-Portale im 
Internet nach Stellenangeboten.

Fotos (2): Redaktion

„Neugierig bleiben und 
nicht aufhören, die Nadel 
im Heuhaufen zu suchen“

„Die Gefahr der 
Resignation nachzugeben, 

ist latent vorhanden“

„Bei meiner ersten 
Maßnahme war ich 

zuversichtlich“

Beschäftigungspolitik darf nicht zu 
mehr „arbeitenden Armen“ führen 

Um Langzeitarbeitslose zu unterstützen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, wurden beispielsweise die Ein-
Euro-Jobs eingeführt. Diese haben sich als völlig ungeeignet erwiesen. Der SoVD begrüßt die Reduzierung dieser 
Maßnahme seit 2011, sieht jedoch die gänzliche Abschaffung als Voraussetzung, damit arbeitsmarktpolitische 
Instrumente – darunter auch die öffentlich geförderte Beschäftigung – Erfolg haben können. Der Sozialverband 
Deutschland sieht in der Bürgerarbeit ein mögliches Modell, wenn dieses weiterentwickelt wird.

Für immer mehr Menschen in 
Deutschland rückt eine Existenz 
sichernde Vollzeitbeschäftigung 
in weite Ferne. Besonders schwer 
haben es Langzeitarbeitslose mit 
mehreren Vermittlungshemmnissen 
wie höherem Lebensalter, fehlender 
beruflicher Qualifikation und / oder 
gesundheitlichen Einschränkungen. 
Es wurde daher öffentlich geförderte 
Beschäftigung (ÖGB) eingesetzt, um 
diesen Menschen mithilfe von teil-
weise oder vollständig öffentlich fi-
nanzierter Arbeit einen Zugang zur 
Beschäftigung zu ermöglichen. 

Der SoVD sieht die vollständige 
Abschaffung der Ein-Euro-Jobs 
als Voraussetzung für jede sinn-
volle (Weiter-)Entwicklung öffent-
lich geförderter Beschäftigung. Die 
verbleibenden oder neu gestalteten 
Maßnahmen und Möglichkeiten der 
ÖGB müssen aus Sicht des SoVD 
folgende Anforderungen erfüllen, 
um nachhaltig erfolgreich sein zu 
können:

Qualifizierung1.	
Für Langzeitarbeitslose, die auf-

grund ihrer „Marktferne“ absehbar 
nicht in den Arbeitsmarkt integriert 
werden können, müssen Maßnah-
men zur ÖGB mit Qualifizierung 
verbunden werden. Nicht die Ver-
pflichtung zur jedweder Arbeit, 
sondern die Erweiterung der per-
sönlichen Beschäftigungsfähigkeit 
und Qualifikation müssen konsti-
tutives Element sein – zum Beispiel 
durch die Förderung von Aus- und 
Weiterbildung sowie Schul- und Be-
rufsabschlüssen. 

Freiwillige Teilnahme2.	
Die Annahme einer öffentlich 

geförderten Beschäftigung muss 
freiwillig sein. Aus der Menschen-
würde und dem Sozialstaatsprin-
zip leitet sich das Grundrecht jedes 
Menschen auf Erhalt eines sozio-
kulturellen Existenzminimums ab. 
Es ist Aufgabe des Staates, seinen 
Bürgern in Notlagen dieses Exis-

tenzminimum zu gewähren – dies 
darf nicht gegen Zwang zur Arbeit 
erfolgen. 

Sozialversicherungspflicht3.	
Öffentlich geförderte Beschäfti-

gungsverhältnisse müssen grund-
sätzlich sozialversicherungspflich-
tig sein. Eine Versicherungsfreiheit 
darf es allenfalls für die Arbeitslo-
senversicherung geben, um Dreh
türeffekte zu verhindern.

Zusätzlichkeit / 4.	
Öffentliches Interesse
Um der latenten Gefahr der Ver-

drängung von regulärer Arbeit durch 
öffentlich geförderte Beschäftigung 
entgegenzuwirken, fordert der  
SoVD, dass nur solche Beschäfti-
gungsverhältnisse gefördert wer-
den, in deren Rahmen zusätzliche 
und im öffentlichen Interesse lie-
gende Arbeiten erledigt werden. Die 
Zusätzlichkeit von öffentlich geför-
derter Beschäftigung muss durch 

die Beiräte der Jobcenter wirksam 
überwacht werden. Gewerkschaften 
und Arbeitgeber müssen in den Job-
Beiräten ein Vetorecht haben.

Existenzsichernde Entlohnung5.	
Der SoVD fordert bei öffentlich 

geförderter Beschäftigung mit So-
zialversicherungspflicht eine tarif-
liche bzw. ortsübliche Entlohnung. 
Nur so kann erreicht werden, dass 
Langzeitarbeitslose tatsächlich aus 
dem ALG-II-Bezug herauskommen 
und nicht nur die Gruppe der „ar-
beitenden Armen“ (engl.: working 
poor) vergrößert wird. Und nur so 
kann Lohndumping sowie Ersatz 
regulärer Arbeit verhindert wer-
den.

Neues Modell Bürgerarbeit
Ein relativ neues Arbeitsmarkt-

instrument ist die sogenannte Bür-
gerarbeit, die derzeit bundesweit 
getestet wird. Hierzu gab und gibt 
es Vorläufer in Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Bayern. Der SoVD 
sieht die dabei vorgesehene Vor-
schaltung von Aktivierungs- und 
Qualifizierungsphasen sowie die 
Förderdauer von drei Jahren als ge-
eignete Schritte. Das Modell wird 
jedoch nicht allen SoVD-Anforde-
rungen gerecht. Deshalb fordert 
der Verband, die Bürgerarbeit im 
Speziellen sowie öffentlich geför-
derte Beschäftigung im Allgemei-
nen gemäß diesen Anforderungen 
weiterzuentwickeln.� famüze

SoVD-Anforderungen an öffentlich geförderte Beschäftigung (ÖGB)

ÖGB laut SGB II
Öffentlich geförderte Beschäftigung (ÖGB) im Sinne von 

Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II definiert 
die Bundesagentur für Arbeit wie folgt:

Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-Aufwands-Entschädigung•	  (AGH 
MAE; § 16 d SGB II), auch Zusatzjobs oder Ein-Euro-Jobs genannt: 
Hartz IV plus 1 bis 2 Euro pro Stunde bei 30-Wochen-Stunden für 
fünf bis neun Monate.
Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante•	  (AGH E; § 16d SGB II): 
6- bis 24-monatiges sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhält-
nis mit vom Jobcenter vorgegebenem Brutto-Lohn (je nach Quali-
fikation 900, 1100 oder 1200 Euro), der über den jeweiligen Träger 
gezahlt wird und ggfs. vom Jobcenter „aufgestockt“ wird – beispiels-
weise Regionale Beschäftigungsmaßnahmen (RBM).
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Erstens nimmt das Gutachten die 
„Lebensverlaufsperspektive“ als 
zentralen Fokus in die Bearbeitung 
auf. Deutlich beleuchtet werden 
die widerstreitenden Anreiz-Inst-
rumente aus Politik und Gesetzge-
bung, die bisher für Frauen dazu 
führen, dass ein zukunftsweisendes 
egalitäres Ehe- und Familien-Leit-
bild nicht verfolgt werden kann. 
Neu an diesem Blickwinkel ist unter 
anderem, dass eine lebenslange Ent-
wicklung in den Mittelpunkt gestellt 
wird. Die entscheidenden Übergän-
ge im Leben, die gerade für Frauen 
von besonderer Bedeutung sind und 
für sie zu erheblichen Konsequen-
zen führen, werden in den Mittel-
punkt gestellt. 

SoVD-Forderungen finden sich 
im Gutachten wieder

Zweitens können frauen- und 
gleichstellungspolitisch aktive 
Frauen erfreut feststellen, dass die 
Forderungen, sich in diesem Gut-
achten wiederfinden, bestätigt 
durch gründliche wissenschaftliche 
Recherche. Als grundsätzliches Ziel 
des Gutachtens wird eine „konsis-
tente Gleichstellungspolitik über 
den Lebensverlauf“ als notwendig 
erachtet, die von einem „Leitbild 
gleicher Verwirklichungs-Chancen 
für Männer und Frauen im Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem“ 
ausgeht. Gleichzeitig müsse „Raum 
für gesellschaftlich notwendige un-
bezahlte Sorgearbeit, Bildungspha-
sen und Eigenzeit“ vorhanden sein, 
um „Wahlmöglichkeiten für unter-
schiedliche Präferenzen“ zu ermög-
lichen. In seinem rechtlichen Teil 
beschreibt das Gutachten den Weg 
bundesdeutscher Gesetzgebung 
vom Leitbild der „sorgenden Frau 

zu Hause“ aus den fünfziger Jahren 
zur heutigen Praxis der eigenstän-
digen und erwerbstätigen Frau, die 
ihren Lebensunterhalt und den ihrer 
Familie anteilig oder teilweise sogar 
vollständig verdienen muss. 

In den Empfehlungen finden sich 
die Themen wieder, die auch der 
SoVD für eine gleichberechtigte 
Gestaltung der Gesellschaft und 
des Berufes sowie der Politik für 
sorge- und pflegebedürftige Men-
schen behandelt. Für den Alltag 
wird Zeitsouveränität eingefordert: 
Menschen müssen sich real, nicht 
nur theoretisch, entscheiden kön-
nen, im gewünschten Maß erwerbs-
tätig zu sein, aber auch ihrer Fami-
lie die notwendige und gewünschte 
Aufmerksamkeit und Sorge zukom-
men lassen zu können.

Die meisten konkreten Schluss-
folgerungen betreffen das Erwerbs-
leben. Ganz vorn steht die Entgelt-
gleichheit, denn von ihr hängen 
zahlreiche Entscheidungen im Le-
ben ab. Beispielsweise ob Frau oder 
Mann oder beide gleichberechtigt 
den Lebensunterhalt der Familie 

erwirtschaften, ob die Mutter oder 
der Vater Elternzeit nehmen oder 
Pflegeverantwortung übernehmen 
und vieles mehr. Entgeltgleichheit 
steht in enger Verbindung mit der 
Besteuerung von Ehepaaren und 
Alleinerziehenden. Hier fordert das 
Gutachten eindeutig eine Individu-
alisierung und die Abschaffung der 
Steuerklasse fünf. Das Gutachten 
bestätigt die Schlussfolgerung der 
SoVD-Frauen, dass Minijobs sich 
unter anderem wegen der engen Ver-
knüpfung mit Niedriglöhnen in der 
Regel als Sackgasse erweisen. 

Notwendig: die Reformierung der 
Bedarfsgemeinschaft

Auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt-
politik soll die Bedarfsgemeinschaft 
reformiert werden. Sie bringt – auch 
das war bereits unsere Erkenntnis – 
zumeist für Frauen die familiäre Ab-
hängigkeit und erschwert den Weg in 
Vermittlung und Arbeitsförderung.
Es sei beispielsweise nicht richtig, 
dass das Unterhaltsrecht Frauen 
zwei Jahre nach einer Scheidung auf 
den Arbeitsmarkt beziehungsweise 
die Arbeitslosigkeit verweist, wäh-
rend andere Gesetze während einer 
Ehe für die Frau immer noch die 
häusliche Sorge als Hauptbeschäf-
tigung andienen. 

Zudem stellt das Gutachten fest, 
dass es in Deutschland im Verhält-
nis zu anderen europäischen Staaten 
einen erheblichen „Nachholbedarf 
in Sachen Chancengleichheit“ gibt. 
Dies verstehen wir als Aufforderung 
an die Bundesregierung, unverzüg-
lich tätig zu werden, aber auch an 
uns Frauen im SoVD, nämlich mit 
unseren Forderungen auf dem Weg 
zur Gleichstellung weiter voran zu 
gehen.

Neue Wege – gleiche Chancen
Am 25. Januar 2011 wurde das Sachverständigengutachten für den Ersten Gleichstellungsbericht der Bundes-

regierung an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übergeben. Das von namhaften 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Sozial- und Wirtschafts-Wissenschaften und aus der Politikfor-
schung erstellte Gutachten stellt in zweierlei Hinsicht einen Meilenstein dar.

Frauen im SoVD – das Thema

Hannelore Buls
Mitglied im Ausschuss

für Frauenpolitik
im SoVD-Bundesverband

Die Veröffentlichung des Nationalen Aktionsplanes zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) in Deutschland ist für den 26. 
März angekündigt. Derzeit werden die Inhalte noch streng unter Verschluss 
gehalten. Es ist nicht bekannt, welche konkreten Maßnahmen die Bundesre-
gierung ergreifen will. Die Verbände der Menschen mit Behinderung, allen 
voran der Deutsche Behindertenrat (DBR), haben sich von Anfang an aktiv 
eingebracht und haben Vorschläge, aber auch Forderungen zum Inhalt des 
Nationalen Aktionsplanes formuliert. Die Erwartungen sind hoch. Ob und 
wie sie erfüllt werden, wird sich am 26. März zeigen. 

Auch www.inklusionslandkarte.de hat sich diesen für Menschen mit Be-
hinderung bedeutenden Tag als Stichtag auserkoren. Am 26. März werden 
auf der Internetseite Beispiele veröffentlicht, die zeigen, wo und wie In-
klusion bereits funktioniert. Diese Vorbilder werden übersichtlich auf der 
Inklusionslandkarte eingetragen. Jeder ist aufgerufen, inklusive Beispiele 
einzureichen. Diese können direkt auf der Internetseite über ein Formular 
eingereicht werden. Die Entscheidung, ob ein vorgeschlagenes Beispiel in-
klusiv ist oder nicht, trifft der Inklusionsbeirat des Koordinierungsmecha-
nismus nach Artikel 33 der BRK, dem auch der SoVD angehört. Inklusive 
Beispiele gibt es überall: Kitas, Schulen, Universitäten und Betriebe, in de-
nen Menschen mit und ohne Behinderung lernen und arbeiten, barrierefreie 
Arztpraxen oder inklusive Vereine. Die Landkarte soll unter anderem: 

Tipps zur Umsetzung geben und zur Nachahmung anregen,•	
Interesse am Thema wecken und Bewusstsein bilden,•	
die Arbeit von Personen, Verbänden und Organisationen würdigen und •	
unterstützen, die Inklusion bereits leben.� cm

Internetseite veröffentlicht 
Leuchttürme der Inklusion

Zweiter Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention

Auf der Internetseite www.inklusionslandkarte.de werden am 26. März, 
dem zweiten Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention, Beispiele 
für funktionierende Inklusion veröffentlicht. Am selben Tag soll der mit 
Spannung erwartete Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der Behin-
dertenrechtskonvention bekannt werden.

Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung ist nur 
ein Teilbereich einer inklusiven Gesellschaft. Eine neue Internetseite will 
inklusive Beispiele sammeln und veröffentlichen. 

Foto: Christian Schwier / fotolia

Rehabilitation bei Kindern
Auch für Kinder und Jugendliche können stationäre Rehamaßnahmen sinnvoll sein. Die Diagnosen und The-

rapieformen sind dabei ganz unterschiedlich. Bundesweit haben sich hierauf viele Einrichtungen spezialisiert, 
für die der Träger – meist die gesetzliche Rentenversicherung – die Kosten übernehmen kann.

Häufige Diagnosen bei Kindern 
und Jugendlichen sind etwa Über-
gewicht, Atemwegserkrankungen 
wie Asthma, Hauterkrankungen 
wie Neurodermitis, aber auch psy-
chosomatische Erkrankungen wie 
ADHS oder ein gestörtes Sozialver-
halten. Wenn zu den Gesundheits-
problemen noch Probleme im Alltag, 
in der Schule oder in der Familie 
hinzukommen, kann eine stationä-
re Reha notwendig werden. Sie soll 
frühzeitig die Lebensqualität sowie 
die Lern- und Leistungsfähigkeit 
verbessern oder wiederherstellen – 
und die spätere Erwerbsfähigkeit 
sichern. Hierfür gibt es bundesweit 
spezielle Kliniken. Eine solche Reha 
dauert meist vier bis sechs Wochen. 
Sie ist möglich für junge Menschen 
bis 18 Jahren – bzw. bei solchen in 
Schul- und Berufsausbildung so-
wie im Freiwilligen Sozialen oder 
im Ökologischen Jahr sogar bis 27 
Jahren. Die Kosten trägt meist die 
Deutsche Rentenversicherung (Aus-
nahmen sind zum Beispiel Schulun-
fälle, hier ist die Unfallversicherung 
zuständig). Sie enthalten auch die 
Unterkunft, Verpflegung und Rei-

sekosten des Kindes, außerdem auf 
Antrag manche Nebenkosten, etwa 
für eine Reisebegleitperson. Bei sehr 
schweren Erkrankungen wie Krebs 
oder bei kleinen Kindern kann es so-
gar sinnvoll sein, die Familie insge-
samt einzubeziehen und eine Beglei-
tung in die Klinik mitzunehmen.

Es wird ein Therapieplan erstellt. 
An der Behandlung werden ver-
schiedenste medizinische Berufs-
gruppen beteiligt, die eng zusam-
menarbeiten, etwa Kinderärzte, 
Kinderkrankenschwestern / -pfle-
ger, Psychologen, Physiotherapeu-
ten oder Diätberater. Schulkinder 
sollten so wenig Unterrichtsstoff wie 
möglich versäumen; daher erhalten 
sie in der Klinik – aufgeteilt in Lern-
gruppen – Stützunterricht in allen 
Hauptfächern. Eine Rehabilitation 
in der Schul- statt in der Ferienzeit 
ist meist sinnvoller: Oft haben die 
Kinder und Jugendlichen Schul-
probleme, die gerade in der Reha in 
Abstimmung mit der Heimatschule 
gut angegangen werden können.

Neben medizinischen Gründen 
sind auch versicherungsrechtliche 
entscheidend, damit die Reha be-

willigt wird: Es muss ein Renten-
konto eines Elternteils geben, das 
bestimmte Vorgaben erfüllt. 

Der Antrag kann bei der Renten- 
oder Krankenversicherung gestellt 
werden. Formulare hierfür gibt es 
im Internet unter www.deutsche-
rentenversicherung.de (im Formu-
larcenter unter „Rehabilitation“), 
außerdem bei den Gemeinsamen 
Servicestellen für Rehabilitation, 
die auch beim Ausfüllen helfen. Es 
muss ein ärztlicher Befundbericht 
beigefügt werden – in der Regel vom 
Kinderarzt.� el

Klinikaufenthalte sollen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit verbessern

Weitere Infos sowie Beratungsad-
ressen in Ihrer Nähe oder bundes-
weit erhalten Sie über das kostenlo-
se Servicetelefon: 0800 / 10 00 48 00, 
montags bis donnerstags 7.30 bis 
19.30 Uhr, freitags 7.30 bis 15.30 
Uhr sowie im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung.de 
oder per E-Mail: info@deutsche-
rentenversicherung.de.

Info

Equal Pay Day am 25. März
Am 25. März findet in Deutschland der vierte Equal Pay Day statt. 

Hintergrund dieses Aktionstags sind die immer noch gravierenden Ent-
geltunterschiede zwischen Männern und Frauen. Die Differenz liegt wie 
im Vorjahr  bei 23 Prozent. Das heißt, dass bei einem Vergleich aller 
Einkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der durch-
schnittliche Bruttostundenlohn von Frauen 23 Prozent unter dem von 
Männern liegt. Mit dem Equal Pay Day setzt der SoVD gemeinsam mit 
verschiedenen Frauenorganisationen dafür ein, dass:

Die Gehaltsschere zwischen Män-
nern und Frauen ist in Deutsch-
land nach wie vor weit geöffnet. 

Foto: Gina Sanders / fotolia

die Debatte über die Ursachen und •	
Folgen der Entgeltunterschiede 
intensiviert,
weiter über unterschiedliche Kar-•	
riere- und Verdienstchancen in 
einzelnen Berufen und Branchen 
aufgeklärt und
der Ausbau der Kindertagesein-•	
richtungen zügig und flächen-
deckend in ganz Deutschland vo-
rangetrieben wird. 
Die Frauen im SoVD organisie-

ren in zahlreichen Orts-, Kreis- und 
Landesverbänden unterschiedli-
che Aktionen. Informieren Sie sich 
über Aktionen in Ihrer Region und 
beteiligen auch Sie sich am Equal 
Pay Day. Setzten Sie gemeinsam 
mit den SoVD-Frauen ein Zeichen 
für „Gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit“.
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Außerordentliche Bundeskonferenz der SoVD-Jugend
Vom 13. bis 15. Mai findet im Rahmen des diesjährigen Bundesjugendtreffens in Husum eine außerordentliche Bundesjugendkonferenz statt. Im 

Rahmen der Tagung soll von den Delegierten unter anderem das neu verfasste Jugendpolitische Programm beschlossen werden. Zudem muss eine 
Position innerhalb der Bundesjugendrevision neu besetzt werden.

Inklusion ist für den SoVD ei-
nes der zentralen Themen seiner 
sozialpolitischen Arbeit. Das gilt 
in gleichem Maße für die SoVD-
Jugend, die sich auf ihrer außeror-
dentlichen Bundesjugendkonferenz 
vom 13. bis zum 15. Mai schwer-
punktmäßig mit dem Artikel 8 
der Behindertenrechtskonvention 

auseinandersetzen wird. Dieser 
widmet sich der gesellschaftlichen 
Bewusstseinsbildung. Grundsätz-
lich ist die Jugendorganisation des 
Sozialverband Deutschland allein 
schon durch die Zusammensetzung 
der Gliederungen aus behinderten 
und nichtbehinderten Jugendlichen 
inklusiv ausgerichtet. Dennoch sind 

Delegierte kommen vom 13. bis 15. Mai in Husum zusammen

Zu einer regulären Bundesjugendkonferenz kamen die Delegierten erst im Mai vergangenen Jahres in Berlin zu-
sammen. An zwei arbeitsreichen Tagen musste in der Hauptstadt über diverse Anträge abgestimmt werden.

Foto: Herbert Schlemmer

TOP 1: 	 Eröffnung und Begrü-
ßung durch den Bundesjugend-
vorsitzenden Nico Hamkens

TOP 2: 	 Beschlussfassung zur 
Tagesordnung

TOP 3: 	 Beschlussfassung zur 
Geschäftsordnung

TOP 4: 	 Wahl der Tagungsleitung
a) Wahl der / des Vorsitzenden
b) Wahl der / des stellvertretenden 
Vorsitzenden
c) Wahl der Schriftführerin / des 
Schriftführers

TOP 5:	 Wahl der Mandats- 
prüfungskommission

TOP 6: 	 Wahl der Wahlkommissi-
on

TOP 7: 	 Bericht der Mandatsprü-
fungskommission

TOP 8: 	 Nachwahl einer Reviso-
rin / eines Revisors

TOP 9: 	 Beratung / Beschlussfas-
sung vorliegender Anträge

TOP 10: Schlusswort der / des 
Bundesjugendvorsitzenden

Tagesordnung
viele Mitglieder, ob behindert oder 
nicht, in familiären, verbandsinter-
nen, schulischen und freizeitbezo-
genen Kontexten mit Vorurteilen in 
Behinderungsfragen konfrontiert. 
Mit diesem Thema möchte sich die 
SoVD-Jugend im Verlauf der Bun-
desjugendkonferenz auseinander-
setzen und die Ergebnisse der Dis-
kussion anschließend in die Gesell-
schaft und den Verband tragen.

Damit über die inhaltliche Dis-
kussion hinaus auch der Spaß nicht 
zu kurz kommt, wird es neben einem 
Kulturprogramm auch wieder einen 
DJ geben, der den Anwesenden vor 
Ort zum Abschluss der Bundesju-
gendkonferenz kräftig „einheizen“ 
wird.

Nähere Informationen und An-
meldeformulare erhalten Sie unter 
folgender Adresse: SoVD-Jugend 
im Sozialverband Deutschland 
e. V., Maik Theede-Fagin, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 
030 / 7 26 22 21 27 oder per E-Mail: 
jugend@sovd.de. Die Delegierten 
werden zu der Bundesjugendkon-
ferenz in Berlin fristgerecht eine 
Einladung erhalten.

Info

Freiwilligendienste – 
nicht nur für Jugendliche

Zum 1. Juli plant das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Einführung eines 
Bundesfreiwilligendienstes. Der neue Dienst soll nach der Aussetzung von Wehrpflicht und Zivildienst pro 
Jahr rund 35 000 Menschen an ein gesellschaftliches Engagement heranführen. Das Besondere an diesem An-
gebot ist, dass es – anders als etwa das Freiwillige Soziale Jahr – nicht nur Jugendlichen, sondern Männern 
und Frauen jeden Alters offen stehen soll.

Wehrpflichtige, die den Dienst 
an der Waffe aus Gewissensgrün-
den nicht leisten wollten, konnten 
sich bisher alternativ für den Zivil-
dienst entscheiden. Dieser konnte 
beispielsweise in Krankenhäusern, 
Jugendfreizeitheimen oder in Alten- 
und Pflegeeinrichtungen abgeleistet 
werden. Viele junge Männer kamen 
auf diese Weise erstmals mit einem 
Bereich in Kontakt, den sie andern-
falls vermutlich nie kennengelernt 
hätten. Als „Zivi“ verrichteten sie 
ihren Dienst am Menschen, enga-
gierten sich und übernahmen Ver-
antwortung.  

Nachdem mit der Aussetzung der 
Wehrpflicht gleichzeitig auch der 
Zivildienst wegfällt, hat das Bun-
deskabinett Ende vergangenen Jah-
res die Einführung des Bundesfrei-
willigendienstes beschlossen. Das 
entsprechende Gesetz muss zwar 
noch vom Bundestag verabschiedet 
werden, die Eckpunkte stehen aller-
dings bereits fest.

Gemeinnütziger Einsatz 
in jedem Alter

Der neue Dienst steht sowohl 
Männern als auch Frauen offen, 
die ihre gesetzliche Schulpflicht 
erfüllt haben. Er kann im sozialen 
sowie im ökologischen Bereich ab-
geleistet werden, denkbar sind aber 
auch weitere Bereiche wie Sport, 
Integration und Kultur. Die Dau-
er beträgt mindestens sechs und 

höchstens 24 Monate. Der Bundes-
freiwilligendienst ist in Vollzeit zu 
leisten, allein bei Freiwilligen, die 
älter als 27 Jahre sind, ist auch eine 
Teilzeitregelung möglich. Das En-
gagement im Rahmen des Bundes-
freiwilligendienstes wird gesetzlich 
sozialversichert.

Insgesamt fördert der Bund die 
Freiwilligendienste künftig jähr-
lich mit 350 Millionen Euro, darun-
ter sind auch Mittel, die bereits in 
die Förderung der Jugendfreiwilli-
gendienste fließen. Darunter fallen 
das Freiwillige Soziale Jahr und das 

Nach dem Wegfall der Wehrpflicht sollen sich auch Ältere engagieren können

Freiwillige Ökologische Jahr. Diese 
sollen durch den Bundesfreiwilli-
gendienst gestärkt und sinnvoll er-
gänzt werden. 

Freiwilligendienste 
im In- und Ausland

Schon heute gibt es für Jugend-
liche und junge Erwachsene vie-
le Möglichkeiten, sich nach dem 
Schulabschluss zu engagieren. So 
besteht unter anderem die Mög-
lichkeit, einen Jugendfreiwilligen-
dienst zu absolvieren. Das Freiwil-
lige Soziale Jahr kann sowohl in 

einer Kindereinrichtung als auch 
in einer Pflegestation, beim Sport-
verein oder im Museum abgeleistet 
werden. Wer sich für das Freiwillige 
Ökologische Jahr entscheidet, kann 
sich bei einem Tierschutzverein, ei-
ner Umweltstiftung oder in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb ein-
bringen. Wen es ins Ausland zieht, 
für den bietet sich die Teilnahme am 
deutsch-französischen Freiwilli-
gendienst oder dem Internationalen 
Jugendfreiwilligendienst (IJFD) an. 

Für alle genannten Angebote gilt, 
dass sie interessierten jungen Men-

schen bis zum Alter von 27 Jahren 
nicht nur Erfahrungen, sondern auch 
Orientierung bieten. Sie können sich 
somit in der Praxis Klarheit darüber 
verschaffen, ob beispielsweise ein 
Pflegeberuf für sie eine dauerhafte 
Perspektive darstellt oder ob die Ar-
beit im Behindertenbereich für sie 
infrage kommt.

SoVD begrüßt die Möglichkeit, 
sich zu engagieren

Während die Jugendfreiwilligen-
dienste die Ausbildungs- und Er-
werbschancen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer effektiv verbessern, 
erfüllt der geplante Bundesfreiwil-
ligendienst eine darüber hinaus-
gehende Funktion. Er ermöglicht 
es auch älteren Menschen, sich für 
die Gesellschaft zu engagieren und 
eigene Erfahrungen einzubringen. 
Dies wird vom SoVD grundsätzlich 
begrüßt. Als einen weiteren über-
aus positiven Aspekt der geplanten 
Regelung wertet der Verband die 
Tatsache, dass die Freiwilligen im 
Rahmen ihres Engagements gesetz-
lich sozialversichert werden sollen. 
Nach Überzeugung des SoVD dürfen 
die Freiwilligenstellen jedoch nicht 
dazu führen, dass reguläre Beschäf-
tigungsverhältnisse verdrängt wer-
den. Gerade im Pflegebereich sollten 
Lücken, die etwa durch den Wegfall 
des Zivildienstes entstanden sind, 
keinesfalls auf diese Weise gefüllt 
werden.

Freiwilliges Engagement hängt weder vom Geschlecht noch vom Alter ab. Während Jugendliche auf diese Weise 
oftmals Erfahrungen sammeln, geben ältere Menschen ihr bereits angesammeltes Wissen gerne weiter.

Foto (von links): Robert Kneschke / fotolia, Fotofreundin / fotolia, Sebastian Drolshaben / fotolia

Foto: GordonGrand / fotolia Foto: Elke Zückert / fotolia
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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Eine Frau, die unter ihren Stoffbergen dahinstolpert, während ihr Mann 
lässig in Jeans ausschreitet; oder ein Mädchen, das zwangsverheiratet wird 
– das ist ein Skandal, egal, zu welchem Kulturkreis man gehört.

� Alice Schwarzer

Männer werden generell überschätzt.� Maren Kroymann

Am 8. März ist Internationaler Weltfrauentag.

Nachgedacht

Ist es wahr, dass ...

Mit spitzer Feder

Bei Rezepten kommt es auf die Farbe an

... Plastik hygienischer ist als Holz?

... grüner Tee gesünder als schwarzer Tee ist?

Wer krank ist und die Arztpraxis wieder verlässt, hält meist ein Rezept in der Hand. Vor dem Gang in die 
Apotheke hilft ein genauer Blick auf die Verordnung. Deren Farbe verrät nämlich bereits, inwieweit das 
jeweilige Medikament vom Patienten ganz oder teilweise selbst bezahlt werden muss. Auch die Dauer der 
Gültigkeit des Rezeptes lässt sich bereits an der Papierfarbe erkennen.

Rot
Am weitesten verbreitet ist bei ge-

setzlich Versicherten das sogenann-
te Kassenrezept in rosarot bzw. mit 
roter Schrift auf weißem Grund. 
Es ist vier Wochen lang gültig und 
wird mit Ausnahme der gesetzlichen 
Zuzahlung von der Krankenkasse 
übernommen. Eine Ausnahme gilt 
für den Fall, dass der Versicherte 
explizit von der Zuzahlung befreit 
ist.

Blau
Blaue Rezepte werden in der Re-

gel für privat versicherte Patienten 
ausgestellt und sind drei Monate 
lang gültig. Allerdings können auch 
Mitglieder der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ein solches Rezept 
erhalten. In diesem Fall wird die 

Das Gegenteil ist der Fall. For-
scher an der University of Wiscon-
sin haben 1993 herausgefunden, 
dass Holz sogar eine antibakterielle 
Wirkung hat. Auf Holzbrettern ab-
gesetzte Bakterien starben inner-
halb von drei Minuten ab, während 
sie sich auf den Plastikbrettchen 

Die Pflanze ist dieselbe, die 
Verarbeitungsmethode eine an-
dere. Grüner Tee wird gewonnen, 
indem die Bläter getrocknet und 
höchstens mit heißem Dampf be-
handelt werden. Damit wird die 
Fermentation verhindert. Zudem 
werden durch das Dämpfen große 
Mengen an Gerbstoffen freigesetzt, 
die eine schützende Wirkung gegen 
Krebs haben, weil sie freie Radika-
le im menschlichen Körper binden. 
Dank seiner Polyphenole wirkt 
sich grüner Tee positiv bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen aus und 
besitzt eine antibakterielle Eigen-

verschriebene Arznei nicht über-
nommen und muss selbst bezahlt 
werden.

Grün oder schwarz? Die Farbe der 
Tasse spielt jedenfalls keine Rolle.

Das gängige Rezept für Kassen- 
patienten ist in rosarot gehalten.

Gesund werden – gesund bleiben

Oskar und die Dame in Rosa

Filmtipp

Oskar ist zehn Jahre alt und Pati-
ent in einem Kinderkrankenhaus. Er 
hat nur noch wenige Tage zu leben, 
doch weder die Ärzte noch seine El-
tern bringen es übers Herz, dem Jun-
gen zu sagen, wie es wirklich um ihn 
steht. Nur die entwaffnend ehrliche 
Pizzabäckerin Rose nennt die Din-
ge beim Namen und holt Oskar so 
aus seiner Isolation. Sie ermuntert 
den kleinen Jungen, sich vorzustel-
len, dass jeder einzelne Tag so viel 
zählt wie zehn Jahre und schlägt ihm 
vor, Briefe an Gott zu schreiben. In 
Windeseile entsteht zwischen Os-
kar und Rose eine einzigartige, sehr 
innige Freundschaft, von der beide 
nicht ahnen, in welchem Maße sie ihr 
Schicksal beeinflussen wird...

Cartoons von Johann Mayr
Die Geschichte von Eric-Emma-

nuel Schmitt ist eine Hymne an das 
Leben und die Freundschaft, voller 
Fantasie und Humor.

Oskar und die Dame in Rosa (1 
DVD), ab 6 Jahren, ca. 101 Minuten, 
deutsche Untertitel für Hörgeschä-
digte, 15,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges insgesamt drei 
Überraschungspakete zu dem Film. 
Schicken Sie hierfür eine E-Mail an: 
filmtipp@sovd.de bzw. eine Post-
karte an: SoVD, Abteilung Redak-
tion, Stichwort „Oskar“, Stralauer  
Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. März.

pudelwohl fühlten. Da Holz hy-
groskopisch ist, also Feuchtigkeit 
anzieht, wird den Bakterien die Le-
bensgrundlage entzogen, wenn sie 
sich auf einem Holzbrett tummeln. 
Zudem enthält Holz Polyphenole, 
die für die antibakterielle Wirkung 
verantwortlich sind. Und die anti-

schaft, die Karies verhindern hilft. 
Bei der Herstellung von schwarzem 
Tee werden die Blätter gebrochen, 
sodass Saft austritt. Die Fermen-
tation beginnt, die Polyphenole 
und andere wichtige Inhaltsstoffe 
werden weniger. Dennoch ist auch 
schwarzer Tee der Gesundheit för-
derlich, da er Flavonoide enthält, 
die die Blutgefäße geschmeidig 
machen.

Diese Anekdoten sind dem Ha-
renberg Kalender „Ist es wahr, 
dass ... 2011“ (KV&H Verlag) ent-
nommen.

Grün
Die Farbe Grün signalisiert, dass 

es sich hierbei um eine Empfehlung 
des Arztes für ein rezeptfreies Me-
dikament handelt. Entsprechende 
Präparate müssen von den Versi-
cherten grundsätzlich aus eigener 
Tasche bezahlt werden. Eine ent-
sprechende Bescheinigung ist un-
begrenzt gültig. 

Gelb
Für gelbe Rezepte gilt eine be-

sondere Regelung, da sie für starke 
Schmerz- oder Betäubungsmittel 
verwendet werden, die unter das 
Betäubungsmittelgesetz fallen. 
Entsprechende Verordnungen müs-
sen innerhalb von sieben Tagen ein-
gelöst werden, andernfalls verfallen 
sie.

Foto: kreativfabrik1 / fotolia 

Foto: J. Kirchmaier-Gilg / fotolia

bakterielle Eigenschaft von Holz 
lässt auch bei mehrmaliger Ver-
schmutzung nicht nach. Doch nicht 
jede Holzart wirkt gleichermaßen 
antibakteriell. Kiefer, Eiche und 
Lärche sind die besten Bakterien-
killer; Buche und Pappel sind so 
bakterienfreundlich wie Plastik.
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Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: 

SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
kreuzwortraetsel@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

Am Sonntag werden die Mütter 
und Väter in der Residenz Les Bégo-
nias in Paris von ihren Söhnen und 
Töchtern besucht. Die Alten sind ei-
ne unschlagbare Truppe mit phan-
tastischen Ideen, stets zuckersüß 
und bitterböse. Thérèse findet die 
Liebe ihres Lebens, spät, aber umso 
heftiger. Der selbst ernannte Kapi-
tän Dreyfus gibt Madame Alma und 
ihren Freundinnen Anweisungen, 
wie sie sich an Bord der Residenz 
zu verhalten haben – bis er durch 
ein Loch im Gartenzaun entflieht. 
Der Sohn bemerkt es nicht, er küsst 
gerade die Pflegerin. Nebenan weint 
eine Krankenschwester, denn sie er-
wartet ein Kind von einem Schwar-
zen, und ihre Eltern sind entsetzt. 
Der Roman besteht aus 64 Kapiteln, 
die den 64 Räumen der Residenz Les 
Bégonias entsprechen. Mit sprühendem Humor und großer literarischer 
Leichtigkeit schreibt de Peretti über Menschen, die gemeinsam alt werden 
und hartnäckig ihre eigenen Vorstellungen von Glück verwirklichen.

Camille de Peretti: Wir werden zusammen alt. Rowohlt, 288 Seiten, ISBN: 
978-3-498-05307-9, 19,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Bücher. Schicken 
Sie hierfür einfach eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte 
an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Wir werden zusammen alt“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Die Lieder für sein neues Album 
hat Max Raabe gemeinsam mit An-
nette Humpe geschrieben. Die bei-
den verbindet der Sinn für Ironie, für 
fein dosierte Zwischentöne und eine 
Weltsicht, die man vielleicht „heite-
re Melancholie“ nennen könnte. Die 
meisten Titel handeln von der Liebe, 
viele erzählen eine kleine Geschich-
te, alle sind überraschend. Darun-
ter ist das vermutlich erste deut-
sche Liebeslied, in dem ein Papst, 
Günter Grass, der Eisbär Knut und 
Günther Jauch vorkommen. Auch 
ICE-Schaffnerinnen, deren erotische Ausstrahlung den Fahrgast so sehr 
überwältigt, dass er ärztlicher Hilfe bedarf, gehören nicht zu den gängigen 
Klischees der Liebeslyrik. Es sind Lieder, die auf dem schmalen Grat zwi-
schen Witz und Wehmut balancieren, und die trotzdem eine Ahnung davon 
enthalten, wie sehr die Liebe weh tut, wenn sie in Abwesenheit jener zweiten 
Person stattfindet, die zum Küssen dringend erforderlich ist.

Max Raabe: Küssen kann man nicht alleine. Universal Music 2011, 1 CD, 
14,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Exemplare der CD. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail an: musiktipp@sovd.de bzw. eine Postkar-
te an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Küssen“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Camille de Peretti:
Wir werden zusammen alt

Max Raabe: Küssen 
kann man nicht alleine

Musiktipp

Buchtipp
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Die Bundesschatzmeisterin rät

Buchtipp 
(Das Labyrinth der Wörter)

Herta Karsubke (Sontra)
Werner Fuchs 

(Bingen-Dromersheim)
Alfred Paulini (Lübeck)

Musiktipp (Diva-Divo)
Irmgard Geiss (Windeck-Werfen)

Kreuzworträtsel  
Heinz-Georg Trimpe (Bramsche)
Anja Bialetzki (Westerrönfeld)

Manfred Dittmar (Witten)

Sudoku
Klara Keuch (Kiel)

Kurt Beckenütte (Essen)
Sandra Pistner (Sommerkahl)

Wir gratulieren den Gewinnern

Verlosungen des Monats Februar

Ilse Cramm (Sehnde)
F. Willi Stockheim 
(Mülheim / Ruhr)

Filmtipp 
(Der Hund von Baskerville)

Jan-Gerd Neumann (Oldenburg)
Heike Hansel (Wunstorf)

Wolfgang Müller (Hagenbach)

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergangenen Monats. 
Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! Der Versand der Gewinne 
erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Man ist gerade unterwegs, möchte 
noch ein paar Besorgungen erledi-
gen oder Rechnungen in bar beglei-
chen. Da man gerade nicht „flüssig“ 
ist, muss möglichst schnell ein Geld-
automat her. Doch ausgerechnet von 
der eigenen Bank ist weit und breit 
keiner zu entdecken. Also bleibt nur 
der Gang zum Automaten der Kon-
kurrenz.

Daran verdiente bisher vor allem 
das auszahlende Institut, welches 
von dem fremden Kunden Gebüh-
ren von bis zu 20 Euro verlangte. 
Dagegen protestierten Verbraucher-
schützer und Bundeskartellamt. 
Nachdem auch die Politik mit einer 
gesetzlichen Regelung drohte, einig-
ten sich Deutsche Bank, Commerz-
bank und Postbank sowie andere 

Wer Bargeld am Automaten abhebt, 
muss bei anderen Geldinstituten 
weiterhin Gebühren zahlen.

Foto: André Reichardt / fotolia 

Trotz Verbesserungen: Abhebungen an 
„Fremd-Automaten“ können teuer werden

Institute auf einen Einheitssatz von 
1,95 Euro pro „Fremd-Abhebung“. 
Die Kosten werden am Automaten 
angezeigt, sodass der Nutzer den 
Vorgang abbrechen kann, falls ihm 
der Betrag zu hoch ist.

Leider weichen noch immer einige 
Geldinstitute von der zitierten Ver-
einbarung ab. Am teuersten sind 
nach Erhebungen des Verbraucher-
portals biallo.de ausgerechnet die 
Sparkassen, die durchschnittlich 
4,40 Euro verlangen. Bis es ver-
bindliche Regelungen im Sinne der 
Bankkunden gibt, bleibt diesen nur 
der rechtzeitige Gang zur eigenen 
Bank – hier ist die Abhebung wei-
terhin kostenlos.

� Ihre Ingeborg Saffe,
� Bundesschatzmeisterin

Wer sein Konto bei einer bestimmten Bank hat, kann an deren Automaten kostenlos Geld abheben. Ist jedoch 
gerade keine Filiale dieser Bank in der Nähe, bleibt oft nur der Gang zu einem anderen Geldinstitut. Hier fielen 
bisher hohe Gebühren für die Kunden fremder Banken an – teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Nach öf-
fentlicher Kritik hat sich die Lage etwas entspannt, Vorsicht ist aber weiterhin geboten.
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Weserbergland
Bad Pyrmont  Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage, 
DU, WC, Tel., Kabel-TV, Radio, teilw. Balkon.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

Günstige saisonale Angebote.
Auch Appartements · Prospekt anfordern!
Haus Steinmeyer · V 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

  
Hotel-Pension ZUR KRONE

37194 Bodenfelde/Oberweserbergland
(An der deutschen Märchenstraße)

Blumenstr. 63 · � 05572/1820 · Fax 4859
Alle Zimmer Du/WC, TV, Radio.

VP 39,- � · HP 33,- � · ÜF 29,- � (Büffet)
Für Gruppen Sonderkonditionen u. Freiaufenthalte
Lohnende Ausflugsziele mit kostenloser Führung.

Prospekt anfordern!
www.zur-krone-bodenfelde.de
info�zur-krone-bodenfelde.de

:::Hotel- Kreuzberg 2 
Pension 37688 Beverungen
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar., Liegew.-Terr., Herrl. Rad- u. Wanderw. Hausab- 
holg. mögl. So.-Fr. Ü/HP 189,- E p.P. Osterurlaub m. Über-
raschung: 10x Ü/HP 385,- E p.P. im DZ. Weitere Angebote anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

Rheinland-Pfalz

Infrarot-Hallenbad · Sauna · Komfortzimmer · Lift
Unser Tipp: Das Wohlfühlhotel im Westerwald

Erbacher Straße 8 · 57647 Nistertal/Ww.
Tel. 0 26 61 – 24 24 · www.hotel-rueckert.de

Gruppen ab 20 Personen: Ü/HP 41 € pro Pers./Tag im DZ

���

Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 44 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Kostenlos wäre die Anzeige nicht, aber für 31,20 E + 
gesetzl. MwSt. gehört sie ihnen  V 0 47 92/2216
 

Ostpreußen
Masurische Seenplatte

Fahrten nach: Lötzen, Nikolaiken, Allenstein, Rasten-
burg, Possessen, Angerburg, Sensburg, Lyck, Arys,
Heiligelinde, Treuburg, Kruttinnen, Ortelsburg sowie
Stettin, Danzig, Zoppot, Gdingen, Marienburg, Elbing,
Oberlandkanal, Frauenburg, Braunsberg, Mohrungen,
Bartenstein, KÖNIGSBERG, Cranz, Rauschen,
Insterburg, Angerapp, Tilsit, Labiau, Tapiau, Wehlau,
Pillau, Palmnicken, Pr. Eylau, Kurische Nehrung, 
Rossitten, Nidden, Memel, Schwarzort, Riga, Tallinn, 
ST. PETERSBURG und viele Orte mehr.
5 Tage Stettin 199,- � · 6 Tage Danzig 233,- �

6 Tage Böhmen/Tschechien 233,00 �

Schlesien, Riesengebirge, Breslau, Prag
4 Tage Dresden - Weimar - Magdeburg 289,00 �

Kostenlose Prospekte und Info:
Reisedienst/Reisebüro WARIAS GmbH
Erich-Ollenhauer-Str. 42 · 59192 Bergkamen

Telefon: 0 23 07/88 367 · Fax 83 404
E-Mail: Reisedienst.Warias@t-online.de

www.warias-reisen.de

Polen

Reisetipp

 Dresden: FeWo, 50m2 im Grünen, 2 DZ,
ruhig, Stadtnähe, 18,- E pro Person.

s 03 51/2 69 02 32 · www.ferienwohnung-leuthold.de
 

Bad Bentheim, komf. FeWo, ruhig am Wald, 37,- E 
ferienwohnung-hagels.de s 0 59 22/2762 o. 0171/198 84 11
 

Ferienhäuser in IRlAnD für 2–8 Personen  
www.tuetjer.de s 0 44 99/14 24 
 

Be IlAgenHInWeIS
einem Teil dieser Ausgabe  

liegt eine Beilage der Firma 
Sieh an! gmbH Josef Witt bei.

Be IlAgenHInWeIS
einem Teil dieser Ausgabe  

liegt eine Beilage der Firma 
Doc Morris bei.

Achtung dies könnte ihre Anzeige sein! 
Für nur 62,40 E + gesetzlicher MwSt. kön-
nen Sie über 4 Zeilen ihr Angebot darstellen! 

Infos unter: V 0 47 92/2216
 

Bayern

BremenNiedersachsen

Das Begegnungkonzert des SoVD-Bezirksverbandes Mittelfranken ist für Mitglieder wie für Gäste zur ge-
schätzten Tradition geworden. Bereits zum 49. Mal können Musikfreunde in der wunderschönen Meistersin-
gerhalle in Nürnberg ein Konzert auf höchstem Niveau genießen. 

Auf der Suche nach geeigneten Ausbildungsplätzen haben viele Jugendliche beim Berufsinfotag des Berufs-
bildungswerkes (BBW) Bremen viele Antworten gefunden. 450 Schüler, Lehrer und Eltern waren ins BBW 
gekommen und hatten dafür Anfahrtswege aus Rehburg-Loccum, Jever und Leer in Kauf genommen. 

Einladung zum 
49. Begegnungskonzert

Gesucht: Ausbildungsplatz

stein in der fränkischen Musikwelt. 
Hoher Musikgenuss zum kleinen 

Preis – das ist die Verpflichtung, der 
sich der Bezirksverband Mittelfran-
ken gestellt hat. Die Organisatoren 
hoffen, auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Gäste in der Meistersin-
gerhalle begrüßen zu dürfen.

Unter dem Motto „Mit Musik in 
den Frühling“ kommen am 29. Ap-
ril bekannte und beliebte Melodien 
und Lieder aus Oper und Operette 
zur Aufführung. Auch in diesem 
Jahr wurden mit der Sopranistin 
Anne Lünenbürger und dem Tenor 
Richard Kindley herausragende 
Kräfte des Staatstheaters Nürnberg 
verpflichtet. Mit der bewährten 
Konzertbesetzung bestehend aus 
dem Fürther Kammerorchester und 
der Bläservereinigung der Orches-
tergemeinschaft Nürnberg wird die 
professionelle musikalische Beglei-
tung gewährleistet. Zusätzlich zur, 
mit dem Prädikat Leistungschor des 
Fränkischen Sängerbundes ausge-

Bereits um 9 Uhr standen die In-
teressierten dicht gedrängt im Foyer 
des Bremer Berufsbildungswerkes. 
17 Schülergruppen warteten ge-
spannt auf die Führung durch die 
Werkstätten, Ausbildungsküchen 
und Büros, wo ihnen Auszubildende 
als Gesprächspartner zur Verfügung 
standen und Infos aus erster Hand 
gaben. Stolz präsentierten sie ihren 
Arbeitsplatz und gaben bereitwillig 
Auskunft über die Berufsausbil-
dung und die Unterstützung, die sie 
im BBW erhalten. 

Danach ging es für die Schüler 
ans Ausprobieren. Sie suchten Be-
rufsfelder, die sie besonders interes-
sierten und testeten dort ihre Fähig-
keiten. Wieder erwies sich die Bei-
kochausbildung als Wunschberuf 
von vielen jungen Männern. Eifrig 
übten sie sich im Belegen von Pizzen 
und Herstellen von Kartoffelgerich-
ten. Während die Schüler sich aus-
probierten, sammelten ihre Lehrer 
Informationen über notwendige  
Voraussetzungen für die verschiede-
nen Ausbildungsrichtungen. 

Für Schüler, die nicht aus Bre-
men oder der näheren Umgebung 
kommen, ist eine Ausbildung im 
Berufsbildungswerk mit Internats-
wohnen verbunden. Entsprechend 
groß war das Interesse der Besu-
cher, sich diese Räumlichkeiten 
anzusehen – der „Stau“ reichte bis 
ins Treppenhaus. Der Weg aus dem 
Elternhaus warf bei Schülern und 

zeichneten, Chorgemeinschaft 
Schwaig wird der Kammerchor 
Schwabach eine willkommene Ver-
stärkung der Chorpartien bringen. 

Die musikalische Leitung, der 
Taktstock und die Moderation liegt 
in den bewährten Händen von Horst 
Günter Lott, einem wahren Urge-

Eltern viele Fragen auf. Sie wollten 
sich eine genaue Vorstellung vom 
Internatsleben verschaffen. Die 
Auskünfte der Auszubildenden und 
das riesige Freizeitangebot ließ sie 
die Angst vor dem Verlassen des El-
ternhauses vergessen. Für die Eltern 
waren die Unterstützungsangebote 
von besonderem Interesse. Am Ende 
des Besuches konnten sie aufatmen. 
Durch die vielen Angebote des Be-
rufsbildungswerkes sahen sie auch 
für ihr Kind eine Ausbildungschan-

Die Meistersingerhalle in Nürnberg ist zur festen „Heimat“ des Begeg-
nungskonzertes geworden und bietet den Besuchern ein ganz besonderes 
Ambiente. 

Kartenverkauf
Karten können in der SoVD-

Geschäftsstelle vorbestellt werden:  
Trödelmarkt 27, 90403 Nürn-
berg, Tel.: 0911 / 9 80 15 00, Fax: 
0911 / 22 68 72 oder E-Mail: info@
sovd-mfr.de, Öffnungszeiten sind 
dienstags von 11.30 bis 15.30 Uhr. Es 
wird auch wieder eine Abendkasse 
geöffnet sein. Konzertbeginn: 19.30 
Uhr, Einlass: 18.30 Uhr.

Info

Der auszubildende Holzbearbeiter André Becker leitet eine Schülerin bei 
der Herstellung einer Handyhalterung an. 

Bei diesen kriminellen Machenschaften ist das Vorgehen der Betrüger 
immer identisch. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ rufen die 
Täter bei ihren Opfern an und geben sich als Verwandte aus. Sie bitten um 
Bargeld, das sie aufgrund einer Notsituation dringend benötigen. Sobald 
der Betroffene zustimmt, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. 
Auch in Niedersachsen greift der Enkeltrick immer weiter um sich und die 
Zahl der betrogenen Senioren steigt. Deshalb hatte der niedersächsische 
SoVD-Landesverband in Kooperation mit dem Landeskriminalamt (LKA) 
Multiplikatoren in den SoVD-Orts- und Kreisverbänden gesucht, die mit 
verschiedenen Veranstaltungen über die Vorgehensweise der Trickbetrüger 
aufklären. Dafür konnte der Landesverband den Gliederungen insgesamt 
20 000 Faltblätter und 2000 Plakate zum Enkeltrick zur Verfügung stellen. 
„Wir freuen uns, dass wir so umfangreich informieren und damit zur Auf-
klärung beitragen konnten. In vielen Vorträgen wurden SoVD-Mitglieder 
und Interessierte auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht und da-
für sensibilisiert“, sagt SoVD-Landesvorsitzender Adolf Bauer.

So hat beispielsweise Karin Zindler, 2. Vorsitzende des Kreisverbandes 
Peine, bislang drei Vorträge gehalten. Auch Gesine Butke und Karl-Heinz 
Bach aus dem Kreisverband Grafschaft Bentheim waren in Sachen Prä-
vention unterwegs. So hat Bach etwa Gespräche mit den örtlichen Banken 
geführt und dort die Faltblätter ausgelegt sowie gezielt den Landkreis und 
den Seniorenbeirat auf den Enkeltrick angesprochen. Für dieses Jahr plant 
er darüber hinaus insgesamt zwölf Kurzvorträge. Zu einer Präsentation 
hatte der Wilhelmshavener Kreisvorsitzende Hans-Peter de Vries die Prä-
ventionsbeauftragte der örtlichen Polizeiinspektion eingeladen. Und Edda 
Schliepack (Kreisverband Braunschweig) organisierte gemeinsam mit Ro-
semarie Beyer und Henning Hartig eine Informationsveranstaltung.

Auf die positive Bilanz der Kampagne wies auch das LKA in einem Dan-
kesschreiben hin. Die gute Zusammenarbeit und die umfangreiche Öffent-
lichkeitsarbeit mit diversen Zeitungsartikeln habe dazu geführt, dass ein 
großer Schritt bei der Präventionsarbeit hinsichtlich der Bekämpfung des 
Phänomens Enkeltrick getan werden konnte.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit können der SoVD-Landesver-

band Niedersachsen e.V. und das niedersächsische Landeskriminalamt 
zurückblicken: Gemeinsam haben sie zahlreiche Menschen über den so-
genannten Enkeltrick aufgeklärt und so zur Prävention beigetragen.

Weitere Informationen über das 
Bremer Berufsbildungswerk erhal-
ten Sie unter Tel.: 0421 / 23 83-265 
oder auch im Internet auf www.
bbw-bremen.de.

ce. Der nächste Schritt wird für sie 
ein Gespräch mit dem Rehateam der 
Arbeitsagentur sein. 

Info
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Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen-
des ankreuzen und per Post senden an: 
Sozialverband Deutschland e.V.,  
Bundesverband, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin)

Name Vorname

Straße PLZ

Telefon Ort

Geburtsdatum E-Mail

SoVD-Ortsverband Eintritt in den SoVD am

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) die laufenden Beiträge an dem jeweiligen 
Fälligkeitstermin zulasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) hat für seine Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die 
Vergünstigung des Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass hierfür mein Name, mein Ge-
burtsjahr und die Anschrift an den Versicherer, die ERGO Versicherungsgruppe AG weitergegeben werden. Der Erstkontakt durch 
unseren Versicherungspartner erfolgt schriftlich. Gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) kann ich der Weitergabe und folgenden 
Nutzung jederzeit beim SoVD (Anschrift siehe Impressum) widersprechen. 

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages 
und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

 Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro Familienbeitrag 9,00 Euro

1 /4-jährlich 1 /2-jährlich jährlich
ab Kontoinhaber Konto

BLZ Geldinstitut

Ja, ich stimme zu.

Ja. Nein.

Ort, Datum Unterschrift

Bitte ausfüllen bei Partner- 
oder Familienbeitrag

Name 1 Name und Geburtsdatum

Straße 2 Name und Geburtsdatum

PLZ, Ort 3 Name und Geburtsdatum

4 Name und GeburtsdatumSoVD-Ortsverband

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Geworben durch:

Bestimmte Johanniskraut-Präparate können eine leichte bis mittelschwere Depression kurzfristig lindern. Für 
schwere Depressionen ist dies nicht nachgewiesen. Johanniskraut-Präparate führen seltener zu unerwünschten 
Wirkungen als andere Antidepressiva. Es kann jedoch zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneien kommen. 

Schätzungen zufolge hat etwa je-
der sechste Mensch irgendwann im 
Leben mit einer Depression zu tun. 
Typische Anzeichen sind eine tiefe 
Niedergeschlagenheit, die mindes-
tens zwei Wochen anhält und mit 
allgemeiner Interesse- und Antriebs-
losigkeit verbunden ist. Menschen 
mit einer Depression schlafen meist 
schlecht, fühlen sich erschöpft und 
vom Alltag überfordert. Ihr Selbst-
vertrauen schwindet, sie haben ein 
sehr negatives Selbstbild und ziehen 
sich häufig zurück. Außerdem fällt 
es ihnen schwer, sich zu konzen
trieren. Eine Depression kann ein-
malig auftreten und über Wochen 

oder Monate anhalten. Manchmal 
verschwindet sie von selbst, aber 
häufig bleibt sie bestehen oder ver-
stärkt sich. Eine Depression kann 
mit psychotherapeutischen Verfah-
ren und /  oder Medikamenten (An-
tidepressiva) behandelt werden. Bei 
leichteren Depressionen greifen viele 
Menschen zu pflanzlichen Mitteln, 
wie Johanniskraut-Präparaten. Wie 
für die meisten pflanzlichen Arznei-
en gilt: Im Handel ist eine Vielfalt an 
Produkten erhältlich, die sich in ihrer 
Stärke und Zusammensetzung oft 
unterscheiden. Daher gibt es keine 
Garantie, dass Johanniskraut-Pro-
dukte dieselbe Wirkung haben wie 
Präparate, die in Studien erprobt 
wurden. Viele Produkte enthalten 
nur eine geringe Dosis an Johannis-
kraut-Extrakten. Seit 2009 sind jo-
hanniskrauthaltige Präparate gegen 

mittelschwere Depressionen 
rezeptpflichtig. 

Studien zu Johanniskraut
Wissenschaftler der 

Cochrane Collaboration ha-
ben nach Studien zu Jo-
hanniskraut-Präparaten 

gesucht, um herauszufinden, 
ob sie Depressionen bei Erwachse-
nen lindern können. Sie werteten 
insgesamt 29 Studien mit rund 5500 
Teilnehmenden aus. Die in den Stu-
dien eingesetzten Johanniskraut-
Extrakte konnten die Beschwerden 
einer leichten bis mittelschweren 
Depression stärker lindern als ein 
Placebo (Mittel ohne Wirkstoff). Die 
Studien, in denen Johanniskraut mit 
anderen Antidepressiva verglichen 
wurde, zeigen für beide Mittel eine 
vergleichbare Wirkung. Ein schwer-

wiegender Mangel der Studien ist, 
dass die Teilnehmenden nur für ei-
nige Wochen beobachtet wurden. 
Depressionen dauern häufig länger 
oder kehren nach einiger Zeit zu-
rück. Ob Mittel mit Johanniskraut 
längerfristig wirksam sind oder wei-
teren Episoden vorbeugen können, 
sind noch offene Fragen. Keine Be-
lege fanden die Wissenschaftler da-
für, dass Johanniskraut bei schweren 
Depressionen hilft. 

Neben- und Wechselwirkungen
Johanniskraut-Präparate können 

zu Nebenwirkungen führen wie 
Übelkeit, Hautirritation, Lichtemp-
findlichkeit oder Kopfschmerzen. 
Menschen können auch allergisch 
darauf reagieren. Johanniskraut-
Präparate sind jedoch seltener mit 
unerwünschten Wirkungen verbun-
den als andere Antidepressiva. 

Die größte Befürchtung beim 
Einsatz von Johanniskraut ist, dass 
sie Wechselwirkungen mit ande-
ren Medikamenten haben können 
und die Wirkung dieser verstärken 
oder abschwächen. Dies gilt vor 
allem für Mittel, die die Blutgerin-
nung verlangsamen (zum Beispiel 
Marcumar). Auch Mittel, die das 
Immunsystem beeinflussen (zum 
Beispiel Zyklosporin) werden in 
ihrer Wirkung negativ beeinflusst. 
Außerdem gibt es Hinweise, dass 
Johanniskraut nachteilig auf die 
Zuverlässigkeit der Anti-Baby-Pille 
wirkt. Für behandelnde Ärzte ist es 
wichtig zu wissen, ob der Patient 
Johanniskraut-Präparate nimmt. 
� Quelle: Institut 
� für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
� im Gesundheitswesen (IQWiG)

Der lateinische Name für Johannis-
kraut lautet Hypericum perforatum.

Foto: womue / fotolia

Hilft Johanniskraut bei Depressionen?
Studien zur Wirksamkeit des pflanzlichen Arzneimittels

Kurz gemeldet

Wie in der SoVD-Zeitung berichtet, 
wurde das bisherige Modell der Unab-
hängigen Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) in die Regelversorgung 
übernommen. In Niedersachsen und Berlin-Brandenburg ist der SoVD 
einer der Träger. Ab sofort ist die kostenfreie Rufnummer 0800 / 0 11 77 22 
wieder erreichbar – Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Auch die UPD-
Beratungsstellen öffnen demnächst wieder ihre Türen für Ratsuchende.

Nach EU-Recht zur sozialen Sicherheit können Rentner, die sich vorüber-
gehend in einem Mitgliedstaat aufhalten, ihre Europäische Krankenversi-
cherungskarte (EHIC) benutzen. Die spanischen Behörden verweigern EU-
Rentnern jedoch die kostenlose Abgabe von Arzneimitteln, weil die EHIC 
keinen Hinweis darauf enthält, dass sie Rentner sind. Die EU-Kommission 
verklagt nun Spanien vor dem Europäischen Gerichtshof. Sie ist der Auf-
fassung, dass die spanischen Vorschriften nicht mit EU-Recht in Einklang 
stehen, da sie Rentner aus anderen EU-Mitgliedstaaten diskriminieren.

Mit dem aktuellen Gesetzentwurf zur Verbesserung der Krankenhaushy-
giene greift die Bundesregierung endlich dieses wichtige Thema auf. Jährlich 
erkranken mehr als 400 000 Patienten an Krankenhausinfektionen, mindes-
tens 7500 Patienten sterben daran. Als Patientenvertreter im gemeinsamen 
Bundesausschuss widmet sich der SoVD schon länger dieser Problematik 
und begrüßt, dass nunmehr in Gesetzesform gegossen wird, was die Pati-
entenvertreter bereits im Juni 2010 gegen starke Widerstände durchsetzen 
konnten. Damals wurde beschlossen, dass es Richtlinien und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Hygiene geben soll. Das greift die Bundesregierung 
jetzt auf. Zudem werden die Länder ermächtigt, Hygieneverordnungen zu 
erlassen. Bisher haben dies sieben der 16 Bundesländer getan.

Auf www.krankheitserfahrungen.de erzählen Menschen von ihrem Leben 
mit einer Krankheit, Erfahrungen mit der Medizin, Veränderungen im All-
tag und von erhaltener Unterstützung. Diese „Innensicht“ von Patienten in 
Video- und Textform soll Betroffenen, Angehörigen sowie medizinischem 
Personal Einblick geben, wie Krankheiten erlebt werden. Zu Diabetes  
Typ 2 und chronischen Schmerzen stehen bereits Patienten-Interviews zur 
Verfügung, weitere Themen – genannt Module – sollen folgen. 

UPD wieder im Dienst

Klage gegen Spanien

Hygiene im Krankenhaus

Aus der Sicht von Patienten
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